
Am
ts

bl
at

t d
er

 S
ta

dt
 B

am
be

rg


N
r.

2
3

·2
02

0
| 0

4.
12

.2
02

0

Die Adventszeit ist in diesem Jahr spürbar anders 
als sonst. Weihnachtsmärkte und -feiern können 
ebenso wie gewohnte vorweihnachtliche 
Veranstaltungen nicht stattfinden. In dieser 
Ausgabe stellen wir die Frage, ob darin nicht auch 
eine Chance liegt. Was können wir der Advents-
zeit in Corona-Zeiten Positives abgewinnen, 
haben wir Bamberger Persönlichkeiten gefragt, 
die sich mit Sinn-Fragen auseinandersetzen. Der 
„Baum der Hoffnung“ am Gabelmann ist ein 
schönes Symbol für die Besinnung auf die Kraft 
der Hoffnung.
 Mehr dazu auf den Seiten 2 und 3. Fo
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Zeichen der  
Hoffnung

Zeichen der  
Hoffnung

Wir schenken lokal !

https://www.facebook.com
https://www.twitter.com
https://www.instagram.com
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„Eigentlichhatteichfür2020vielge-
plant:EtlicheSonderführungenfürden
BambergerDomunddiestädtischeVHS,
anlässlichdesdiesjährigenJubiläums
diverseKurse,Vorträgeundsonstige

VeranstaltungenzuHölderlin,HegelundBeethoven,Aufsätze,
Beiträge,Zeitungsartikelundnocheinigesmehr.Docheskam
anders.AbgesehenvoneinemspürbarenVerdienstausfall,der
durchdenLockdownalleSelbstständigengetroffenhat,zeigte
sichgänzlichunerwarteteineschöneSeitehierbei,diebesonders
inderAdventszeitspürbarwird:MeineMutterist90,lebtalleine
inMittelfrankenundkommtinderaktuellenSituationnichtzu-
recht,weswegensiemichgebetenhat,zuihrzukommenundim
Alltagzuhelfen.SeitMärzbinichvorrangigbeiihrundwerdedas
wohlbisinsneueJahrauchbleiben,eineintensiveundwertvolle
Zeit,dieunternormalenUmständenwederihrnochmirbeschert
gewesenwäre,wasich,zumalangesichtsdeshohenAltersmei-
nerMutter,alswirklichenGlücksfallbetrachte.“

„CoronabringtLeidundstelltunser
ganzesLebenaufdenKopf.Warum
dassoist?WirkönnendieFragenicht
beantworten,warumGottLeideninder
Weltzulässt.GlaubenohneZweifelgibt

esnicht.GlaubeanGottistnichtdieAntwortaufalleFragen,son-
dernderMotor,AntwortenzusuchenunddieAnforderungendes
Lebenszubewältigen.Betenwirundtunwiralles,dassCorona
baldvorbeiistundwirwiedereinnormaleresLebenführenkön-
ne,dasaberruhigetwasandersseindarfalsvorher:entschleu-
nigter,achtsamer,kommunikativerundhilfsbereiter.Nutzen
wirdenruhigerenAdvent2020,umGottinunseremLebenmehr
Raumzugeben,damitwirmehrSinnundFriedenfinden.“

„InjederKrisesteckteineChance.Davon
erzähltauchdasWeihnachtsgeschehen.
MitteninderKriseeinesbeschwerlichen
Weges,inObdachlosigkeitundKälte,
wirdGottalskleinesKindverletzlichund

zartgeboren.DieunterschiedlichstenMenschensindberührt
undscharensichumdieKrippe:ReicheundArme,Krankeund
Gesunde.SogehtvonWeihnachteneinbisheutenachhaltiger
ImpulsderSolidaritätaus,auchimKrisenadvent2020:
MenschenschauenüberihreMaskenhinwegeinanderindie
AugenundsehenimAnderendenimKindvonBethlehemMensch
gewordenenGott.MenschenhaltenAbstandimWissen,dasssie
einandervonHerzenverbundensind.Menschendenkenvoller
Liebeaneinanderundbetenfüreinander.Dasallesundvieles
mehrgeschiehtinunserenbedrückendenTagenebenauch–
täglichinganzunterschiedlichenBereichen,indenFamilien,
Schulen,KrankenhäusernundSeniorenheimen,überall,woMen-
schenauchinwirtschaftlicherNotfüreinandereinstehenundsich
indemweihnachtlichenGeistderSolidaritätbegegnen.Darum
binichdennochzuversichtlich–geradeindiesembesonderen
Advent,indemvieleMenschenauchmehrZeitzuechterBesin-
nunghaben.“

TITELTHEMA

Advent. Weihnachtsmärkteund
-musik,Lichterglanz,Glühwein-
undPlätzchenduft,alldaswäre
normalweisemitderAdventszeit
verbunden.IndiesemJahrist
abernichtsnormal.Esregiert
Corona,einVirusdiktiertunser

Leben.Schmerzlichvermissen
wirvorallemBegegnungenund
Nähe,SanktionenundRegulie-
rungengehenaufsGemüt.Da
fälltesschwer,demGanzen
auchetwasPositivesabzuge-
winnen.Gibteswirklichnichts,

wasgutläuft?Doch,gibtes,und
dazubrauchtesnichteinmalviel
Fantasie.DenkenwirzumBei-
spielandenvorweihnachtlichen
Stress,oftGrundfürkollektives
Gejammer,dersichinBeschau-
lichkeitaufzulösenscheint.Was

kann,trotzallem,positivseinin
diesenTagen?
EineFrage,diedasRathaus
Journalweitergereichthatan
Persönlichkeiten,diesichgerne
mitSinn-Fragenauseinander-
setzen.

Mehr Zeit für Elementares
GedankenzurAdventszeitinZeitenderCorona-Pandemie

Matthias Scherbaum 
Autor

Nora Gomringer 
Direktorindes
Internationalen
Künstlerhauses
VillaConcordia

Ludwig Schick
Erzbischof

Hans-Martin Lechner
Dekan
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Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,


herzlichst,Ihr

AndreasStarke
Oberbürgermeister

TITELTHEMA

der„BaumderHoffnung“amGa-
belmannisteinwunderbaresZei-
chenfürdenZusammenhaltinun-
sererStadt.IchdankedemRotary
ClubBambergganzherzlichdafür,
dasserauchunterdenerschwer-
tenUmständendiesesJahressein
traditionellesSpendenprojektzu-
gunstenderBambergerTafel
durchführt.Jededortaufgehängte
Christbaumkugelbedeuteteine
konkreteHilfefürMenschen,de-
nenesschoninNicht-Corona-Zei-
tenschlechtergehtalsvielenan-
deren.HerzlichenDankfürdieses
rotarischeEngagement.

DieAdventszeitindiesemJahrhat
wenigerVeranstaltungen,Termine
undFeiern.Siebietetdaherauch
eineChance:Sichbewusstzuma-
chen,dassnichtmateriellerEgois-
mus,sondernSolidaritätmitdem
Mitmenschendasist,waswir
brauchen,umdieGemeinsamkeit
zupflegenundmitLebenzuerfül-
len.

Sichgegenseitigzuunterstützen,
dasistinBamberganvielenStel-
lenmöglich.EtwainHelferkreisen
vonsozialenVerbändenoderauch
imRahmenderNachbarschafts-
hilfen.Jedeundjederkannmithel-
fen,dassalle,dienichtonlineun-
terwegssindoderdurchdieCoro-
na-PandemieeinemerhöhtenGe-
sundheitsrisikooderderIsolation
ausgesetztsind,unsereZuwen-
dungzuerhalten.DieVermitt-
lungsstellefürNachbarschaftshil-
fenderStadtBambergstehtunter
095187-1447sowienachbar-
schaft@stadt.bamberg.deberatend
undvermittelndzurVerfügung.Es
lohntsich,dieseIdeeaufzugreifen.

EinehoffnungsvolleAdventszeit
wünschtIhnen

Spendenaktion. DasJahr2020
bringtbesondereErschwer-
nissemitsichund„Hoffnung“
istwichtigerdennje.Deshalb
führtderRotaryClubBamberg
auchindieserAdventszeitsein
traditionellesGemeindienstpro-
jekt„BaumderHoffnung“durch.
DasHilfsprojektzugunstender
BambergerTafelfindetdamit
bereitszum14.Malstatt.

Am26.NovemberhabenOber-
bürgermeisterAndreasStarke,
PräsidentFabianFrankevom
RotaryClubBambergundKlaus
StieringervomStadtmarketing
dieerstenKugelnaufgehängt
unddamitdenStartschussfür
diesesgroßeGemeinschafts-
werkgegeben,beidemjeder
durchdenKaufeinerChrist-
baumkugelMenscheninNot

helfenkann.
„Geradein
dieserschwieri-
genZeitwollen
wirdenBaum
alsZeichender
Hoffnungund
desZusam-
menhaltesin
unsererStadt
leuchtenund
glänzenlassen“,
betontRotary-

Gemeindienstbeauftragter
ThomasLehmanndiebesondere
Motivationfürdiediesjährige
Aktion.

StarkeundFrankedanktenihren
rotarischenFreunden,diedurch
PräsenzamBaummitdazu
beitragen,dassdasVorhaben
auch2020einErfolgwird,allen
voranThomasLehmann,derdie
Projektleitunghat,sowieJens
WitthüserundMatthiasTrum
fürdiefinanzielleUnterstützung
desProjektsunddemRotaract
ClubBamberg.WilhelmDorsch
vomVinzenzvereindankteab-
schließendallen,diedasProjekt
„BambergerTafel“injedemJahr
sogroßartigunterstützen.

Info:http://www.radio-bamberg.
de/Aktionenundhttp://bamberg.
rotary.de

Hoffnung in schwieriger Zeit
AuchindiesemJahrstehtder„BaumderHoffnung“amGabelmann
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Hier können Sie spenden

RotaryDeutschlandGemeindienste.V.
DeutscheBankAG
IBAN:DE80300700100394120000
BIC:DEUTDEDD

BitteunbedingtbeiIhrerSpendeangeben:
a)Verwendungszweck

„P117632312 Baum der Hoffnung“
b)Spenderinnen und Spender möchten bitte auf 

der Überweisung ihre Anschrift angeben,
sodassentsprechendeZuwendungsbestätigun-
genausgestelltwerdenkönnen.

Einer der wenigen Einsätze, die das Bamberger Christkind 
2020 in dieser Saison hat, dafür ein umso schönerer:  
der offizielle Start der diesjährigen Aktion „Baum der 
Hoffnung“.

Gerhard C. Krischker
Autor

http://www.radio-bamberg.de/Aktionen und http://bamberg.rotary.de
http://www.radio-bamberg.de/Aktionen und http://bamberg.rotary.de
http://www.radio-bamberg.de/Aktionen und http://bamberg.rotary.de
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WIRTSCHAFT

Unternehmen.InseinemGestal-
tungsbüroamHinterenGra-
bengibtKarl-LudwigHollmit
seinemTeamdenProdukten
innovativerUnternehmenaus
ganzDeutschlanddesigntech-
nischdenletztenSchlifffürden
Erfolg.Dafürhaterschonzahl-
reichenamhaftePreiseerhalten,
dieerDagmarNeumannvon
derstädtischenWirtschaftsför-

derunggezeigthat:MitBronze
wurde2019dieGestaltungder
PortalfräseTaurusinderKate-
gorieIndustrialMachinesbeim
EuropeanProductDesignAward
prämiert.ImgleichenJahr
erhielterbeimInternational
DesignAwardfüreinemobile
Fahrzeug-Mittelkonsoleeine
AuszeichnunginSilber.
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tionsmöglichkeitenfürGrün-
dungsinteressierte,Start-Ups,
UnternehmenundHochschulen
inganzOberfranken.ImFokus
stehendieMöglichkeitenund
StandortvorteileOberfrankens
gegenüberdengroßenZentren.
SosollUnternehmernundGrün-
dernaufgezeigtwerden,dasses
sichdurchauslohnenkann,in
derRegionzubleiben.

Neues Zuhause für die ober-
fränkische Gründerszene
start.land.flowistderAnknüp-
fungspunktfüralle,dieanden
ThemenDigitalisierungund
Gründunginteressiertsindund

verfügtüber
Informatio-
nenzuden
Aktivitäten
allerDigitalen
Gründerzen-
trenOberfrankens.Zusätzlich
könnensichAkteureonline
kennenlernen,wiederfindenund
vernetzen,wodurchwichti-
geKontaktezupotenziellen
Geschäftspartnernhergestellt
undInnovationenvorangetrieben
werden.Durchdiesevirtuelle
Vernetzungschließtstart.land.
flowdieLückederoberfränki-
schenGründerszeneüberStadt-
undLandkreisgrenzenhinweg.

Digitalisierung.Endlichonline!
NachmehrerenMonaten
intensiverVorbereitungbietet
dasneueDigitalmagazinstart.
land.flowabsofortoberfränki-
scheGründungsgeschichten,
Ratgeber,Informationenzu
Netzwerken,Eventsundvielem
mehrrundumdieThemen
DigitalisierungundGründung.
DieIGZBambergGmbHhatim
RahmendesBundesförderpro-
jekts„Land.Digital:Chancen
derDigitalisierungfürländliche
Räume“eineFörderungvon
insgesamt200.000EuroanLand
gezogen.DamitsollderEinzug
modernerInformations-und

Kommunikationstechnologienin
dieFlächeunterstütztwerden.

Nutzen der Plattform  
für die Region
Mitstart.land.flowentstehtnun
einlebendigesAustauschnetz-
werkmitvielfältigenPartizipa-

start.land.flow 
DiedigitalePlattformfürImpulsgeberinOberfrankent

Wirtschaftsförderung vor Ort
…beidekonform–bürofürgestaltung

Service.Im„betrieblicher
Pflegekoffer“wirddasThema
VereinbarkeitvonBerufund
FamiliefürArbeitgeberund
Arbeitnehmerabgebildet.Der
bisherphysischePflegekoffer
wurdedigitalisiertundaktua-
lisiert.ErbietetInformationen
zurechtlichenRahmenbedin-
gungen,Routineabläufenim

Pflegefallundstelltsyste-
matisierteChecklistensowie
FormularezurVerfügung.

RegionaleAngeboteund
Ansprechpartnerwerden
ebenfallsdargestellt.
WeitereInformationenunter:
https://wir-bafo.de/betriebli-
cher-pflegekoffer/

„Ich habe hier ein Geschenk für ein 

sechzehnjähriges Mädchen für den 

Bamberger Gabentisch – organi-

siert vom Sozialreferat der Stadt 

Bamberg – gekauft: einen 

Buchgutschein!“

Wolfgang Metzner 

Wir schenken lokal !

„Ich habe beim Storath ein 
Geschenk für Freunde gekauft.“

Roger Aumüller

Wir schenken lokal !

TippderWirtschaftsförderung

Digitaler Pflegekoffer  
der Wirtschaftsregion  
Bamberg-Forchheim 
(WiR.)

https://wir-bafo.de/betrieblicher-pflegekoffer/
https://wir-bafo.de/betrieblicher-pflegekoffer/


Kunstvielfalt im Schaufenster 
DasBürgerlaborinderHauptwachstraßewurdefürachtWochenzumKunstfenster

Kunst. Das„Bürgerlabor“inder
Hauptwachstraßekannauf-
grundderCorona-Pandemie
seitlängererZeitnichtmehr
fürseineneigentlichenZweck
genutztwerden.Umsoschöner,
dassesmithilfederBamberger
KunstszeneachtWochenlang

imwahrstenSinnedesWor-
teszumKunst-Schaufenster
umfunktioniertwurde.Acht
KünstlerinnernundKünstleraus
BamberghattendieGelegenheit,
dasFensterjeweilsfüreineWo-
chekünstlerischzubestücken.
DasErgebnisisteinBeispielfür

dieQualitätundgroßeVielfalt
deslokalenKunstlebens.
DenAnstoßfürdieIdeezu
KunstimBürgerlaborgabdas
InternationaleKünstlerhausVilla
ConcordiaundseineDirektorin
Nora-EugenieGomringer.Auf
derSuchenacheinemLeerstand

inderInnenstadtwarsieim
GesprächmitKulturreferentin
UlrikeSiebenhaardaraufgesto-
ßen.NacheinemBewerbungs-
verfahrenwarenschließlichdie
obengezeigtenWerkeBamber-
gerKünstlerinnenundKünstler
imKunstfensterzusehen.

Thomas Michel – „Goethe Eiche“

Sabrina Catowiez – „Die Heere des Apollon vertreiben die Ödnis“

Nadja Rakowski – „Dynamik in blau“

Peter Schoppel – ohne Titel

Judith Siedersberger – „Radmantel“

Christa Hoppe – Triptychon in Orange

Micho Haller – „Ohne Filter“

Christiane Toewe – „Kunstwolke“ 

KUNST & KULTUR
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VHS BAMBERG STADT

Infos & Anmeldung
VHS-Sekretariat 
Altes E-Werk · Tränkgasse 4

Bitte Termin vereinbaren! 
Tel.: 0951 87-1108  
Fax: 0951 87-1107 
www.vhs-bamberg.de

Montag 09.00 – 12.30, 
 14.00 – 17.00 Uhr 
Di, Mi, Fr 09.00 – 12.30 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 12.30, 
 14.00 – 16.00 Uhr 

PRÄSENZ-ANGEBOTE PAUSIEREN

Für Online-Angebote gilt: 
Kurs-Anmeldung auf unserer Homepage www.vhs-bamberg.de 
sowie Anmeldung in der VHS-Cloud sind vorab erforderlich.  
Ein Erklär-Video und weitere Informationen finden Sie auf  
unserer Homepage.

Bei Fragen zur Registrierung und der Teilnahme an Online-Kursen 
können Sie gerne auch unsere VHS-Cloud-Sprechstunde  
nutzen:

Mittwoch, 15.00 – 16.00 Uhr:  
0951 87-1103 (Fiona Schäfer)

Dienstag und  
Donnerstag,  
09.00 – 11.00 Uhr:  
0951 87-1121  
(Christine Raßmann)

Die VHS macht Weihnachtsferien von Montag, 21. Dezember, bis Mittwoch, 6. Januar. 
Ab Donnerstag, 7. Januar, ist das Sekretariat wieder telefonisch erreichbar.  

Wie und ob der Präsenz-Unterricht ab Montag, 11. Januar, weitergeht, ist noch nicht 
bekannt. Online geht‘s weiter. Bitte informieren Sie sich über unsere Homepage  

www.vhs-bamberg.de, die Medien oder gerne auch telefonisch unter 0951 87-1108.

Aufgrund der Entscheidung des bayerischen Kabinetts muss-
ten nun auch die Volkshochschulen ihren Präsenzunterricht 
einstellen. Mindestens bis 10. Januar 2021 bleiben unsere 
Türen und Tore geschlossen. Bestehende Online-Kurse laufen 
regulär weiter. 

Wir informieren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer individuell, 
ob und wann Präsenzkurse online weitergeführt werden. Dies 
kann vor allem bei unseren vielen Sprach- und Gesundheitskur-
sen aus organisatorischen Gründen einige Zeit dauern. Wir bitten 
deshalb, von Einzelnachfragen abzusehen. 

Führungen entfallen ebenfalls bis 10. Januar, Vorträge bis Ende 
Januar. Gebühren für begonnene Kurse, die bereits abge-

bucht wurden und nicht online umgestellt werden können, 
werden anteilig zurückerstattet. 

Bitte informieren Sie sich unter www.vhs-bamberg.de über un-
sere Online-Angebote im Bereich Gesundheit, die kontinuierlich 
ausgebaut werden. Wir helfen Ihnen gerne, auch weiterhin fit, 
aktiv und entspannt zu bleiben. 

Für die Bereiche Kultur, Gestalten und Musizieren gilt: Alle 
Kunst-Kurse pausieren. Alle Musikgarten-Kurse sowie alle 
Angebote im Bereich Singen, Stimmbildung und Instrumental-
Kurse pausieren weiter. Auch die Nähkurse pausieren. Wenn es 
die Situation zulässt, werden die Kurse wieder fortgesetzt; die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden rechtzeitig informiert.

RATHAUSJOURNAL23·2020|04.12.2020

24 Auszeiten  
im Advent

Keine Lust auf 
langweilige 
Adventskalen-
der? Mit unserem 
Online-Angebot 
„24 Auszeiten im 
Advent macht das 
Warten wirklich 
Spaß – und tut 
obendrein richtig gut. Hier können Sie wann und wo Sie wollen 
zur Ruhe kommen, Kraft schöpfen, sich spüren. 

Schenken Sie sich täglich eine einfache Übung aus Feldenkrais, 
Qi-Gong, Meditation und inspirierenden Texten: Die beiden 
Dozentinnen Heidi Krinner und Anke Lang haben 24 Kurzmedi-
tationen zum Anhören als Download in der VHS-Cloud für Sie 
zusammengestellt. Einstieg jederzeit möglich. Anmeldung mit 
Kursnummer 4496.

Mit Yoga ins Wochenende (4207) 
Dozentin: Maria Seltzer 
Fr, 04.12., 17.30 – 19.30 Uhr

Español en Navidad! Online-Sprachkurs für Anfänger (3400) 
Dozentin: Maria Paula Amtmann, staatl. geprüfte Übersetzerin 
Mo, 28.12. bis Fr, 08.01, 09.00 – 11.00 Uhr,  
7 x (Weihnachtsferien)

Feldenkrais. Bewegt in unruhigen Zeiten (4990) 
Dozentin: Anke Lang, Feldenkrais-Pädagogin 
Beginn und Uhrzeit frei wählbar

Achtsamkeitsmeditation (4991) 
Dozentin: Anke Lang, Feldenkrais-Pädagogin  
21 Einheiten, Beginn und Uhrzeit frei wählbar

ONLINE-KURSE (Anmeldung 
erforderlich)

ADVENTSKALENDER 
ONLINE GENIESSEN

ÖFFNUNGSZEITEN

Lokal schenken  
leichtgemacht

✓ Lokal schenken!

✓ Große Auswahl!

✓ Lange Gültigkeit!

Der VHS-Gutschein 
erfüllt gleich drei  
Wünsche auf einmal.  
Er kann für alle Kurse, 
Führungen und Ver-
anstaltungen aus den 
Bereichen Gesundheit, 
Sprachen, Kultur und 
Kreativität, aber auch 
Beruf und Gesellschaft 
eingelöst werden.  

Die Gutscheine sind gut drei Jahre gültig. Wird ein Gutschein 
beispielsweise am 9. Dezember 2020 gekauft, ist er bis zum  
31. Dezember 2023 gültig.

Die Gutscheine können ausschließlich vor Ort im Sekretariat, 
Tränkgasse 4, abgeholt werden. Einfach anrufen unter Telefon 
0951 87-1108. Achtung: Letzter Tag vor den Weihnachts-
ferien: Freitag, 18. Dezember (09.00 – 12.00 Uhr).
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http://www.vhs-bamberg.de
http://www.vhs-bamberg.de


Infos & Anmeldung
VHS-Sekretariat 
Altes E-Werk · Tränkgasse 4

Bitte Termin vereinbaren! 
Tel.: 0951 87-1108  
Fax: 0951 87-1107 
www.vhs-bamberg.de

Montag 09.00 – 12.30, 
 14.00 – 17.00 Uhr 
Di, Mi, Fr 09.00 – 12.30 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 12.30, 
 14.00 – 16.00 Uhr 

KUNST & KULTUR

ADVENTSKALENDER 
ONLINE GENIESSEN
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Kunst. Geschichten,Illustrationen
undroteHasen–dasBamber-
gerKünstlerinnen-Duo„Ringel-
hoffundBollermann“begann
seinekünstleri-
scheZusammen-
arbeitimBereich
derKinderlitera-
tur.DerFeder
vonRingelhoff
undBollermann
entsprangen
Geschichten
undIllustra-
tionenzum
Nachtmonster.
Ebensowie
Küchenkobold
Knarreund
Rosamunde,
diealsGe-
spenstdurch
„Hierspukt
derSponk!“
geistert.Et-
licheKinder-
bücherum
Blauohrhasen
undtierische
Heldenvon
„BauerHeb-
belsHof“brachtedasBam-
bergerAutorengespannschon
aufdenMarkt.Jetztistesvom

ForumKulturderMetropolregi-
onNürnbergzu„Künstlerinnen
derMetropolregion“desMonats
Novembergewähltworden.

Dieent-
sprechende
Urkundehat

Oberbür-
germeister
Andreas
Starkedem
Künstlerin-
nen-Duo
imRathaus
amMaxplatz
überreicht.
„IhreWerke
zeigen,dass
Sieheraus-
ragende
künstlerische
Botschafte-
rinnender
Kunst-und
Kulturstadt
Bambergund
natürlichder
gesamtem
Metropolregi-
onNürnberg

sind“,gratulierteStarkeBarba-
raBollerhoffundPetraRingel-
mannzurAuszeichnung.

FürbesondereFuroresorgten
dieKünstlerinnenimFrüh-
jahr2017mitihrerspontanen
Kunstinstallation„Vielfalt17“im
öffentlichenRaum.ÜberNacht
platziertensieeineachtköpfige
roteHasengruppegegenüber
demKunstwerkmitden„roten
Männern“vonWangShugang
aufdemBambergerSchön-
leinsplatz.DieKünstlerinnen
wolltenmitihrerAktioneinen
Anstoßgeben,überdasThema
Vielfaltnachzudenken–deshalb
auch„Vielfalt17“.DieimKreis

sitzendenrotenChinesenvon
WangShugangschauen,ihrer
Meinungnach,aufsichselbst
bezogennurnachinneninden
Kreis.Demgegenüberstünden
dierotenHasenfürOffenheit,
weilimmereinLangohraus
demKreisherausschaut.Die
rotenHasendesBamberger
Künstlerinnenduos„Ringelhoff
undBollermann“stahlenden
achtrotenMännerndamitfür
einigeWochendieSchau.
WeitereInformationenunter
www.ringelhoff-bollermann.de

Vielfalt und Furore
BarbaraBollerhoffundPetraRingelmann-Blank„KünstlerinnenderMetropolregion“imNovember
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Barbara Bollerhoff (M.) und Petra Ringelmann-Blank (r.) sind die Künstlerinnen 
des Monats November der Metropolregion Nürnberg.

„Ich habe hier ein Geschenk 
gekauft für Freunde, Familie  

und Kollegen.“
Claudia Beck 

Wir schenken lokal !

Kultur & Bildung. Aufgrundder
aktuellenBeschlüssezur
Corona-Pandemiemussten
mehrerestädtischeBildungs-
einrichtungenabdem1.De-
zemberihrePfortenschließen.
KulturreferentinUlrikeSieben-
haar:„Wirmüssenjetztalle
zusammenhalten,umdieser
PandemieHerrzuwerden.
SoschwierigdieSchließungen
imEinzelfallsind,dienensie
vollundganzdemSchutzder
Gesellschaft.Ichdankeden
VerantwortlichenfürihrEnga-
gementunddieFlexibilität,die
sieimmerwiederaufsNeue
beweisen.“

DieEinrichtungenimEinzelnen:

VHS Bamberg Stadt 
DerPräsenzunterrichtanVolkshochschulenist
eingestellt–mindestensbis10.Januar.Be-
stehendeOnline-Kurselaufenregulärweiter.
DieVHSinformiertalleTeilnehmerinnenund
Teilnehmerindividuell,obundwannbestehende
Präsenzkurseonlineweitergeführtwerdenkön-
nen.DieskannvorallembeidenvielenSprach-
undGesundheitskursenausorganisatorischen
GründeneinigeZeitdauern.Eswirdgebeten,von
Einzelnachfragenabzusehenundsichauchüber
dieHomepagewww.vhs-bamberg.deoderdieMe-
dienzuinformieren.Führungenentfallenvorerst
bis10.Januar.

GebührenfürbegonneneKurse,diebereits
abgebuchtwurdenundnichtonlineumgestellt
werdenkönnen,pausierenoderwerdenanteilig
zurückerstattet.


Stadtbücherei Bamberg
DieStadtbüchereihatseit1.DezemberalleAus-
leihstellengeschlossen.

WeitereInformationenüberdieHomepagewww.
stadtbuecherei-bamberg.debzw.auftelefonische
Nachfrageunter095198119-13.

Stadtarchiv Bamberg 
AuchdasStadtarchivistseit1.Dezemberfürden
Besuchsverkehrgeschlossen.Diesbetrifftauch
dieFoto-Ausstellung„IngeborgLimmer“.

Städtische Musikschule
DerBetriebanderStädtischenMusikschuleläuft
zunächstweiter.Diesermussnachdenneuesten
RegelungenabeinemInzidenzwertvonüber200
eingestelltwerden.

Abgesagtwerdenmusstenallerdingssämtliche
Veranstaltungen,alsoauchdasbeliebtetraditio-
nelleWeihnachtskonzertinderErlöserkirche.

Bildungseinrichtungen wieder im Lockdown 
VHS,StadtarchivundStadtbüchereigeschlossen,Musikschulebleibtnochoffen

http://www.ringelhoff-bollermann.de
http://www.vhs-bamberg.de
http://www.stadtbuecherei-bamberg.de
http://www.stadtbuecherei-bamberg.de
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Museen. Museumsdirektorin
Dr.ReginaHanemanndurfte
inHeidelbergeinegroßzügige
Schenkungentgegennehmen.
BettinaQuirrenbach,dieUr-Ur-
Ur-EnkelindesKünstlersCarl
Schropp,übergab15filigrane
Werke,meistArchitektur-
modelleausPappmaché,ein
großesKruzifix,
Klapp-und
Kinderal-
täre,dazu
Spielzeug,
dasseit
Genera-
tionenim
Familien-
besitzwar.

Freunde
desHis-
torischen
Museums
unddes
Historischen
Vereins
Bamberg
erinnernsich
bestimmtan
dieAusstel-
lung„Für
Thron,Altar,
Salon.Der
Modelleur
CarlSchropp
(1794–1875)
inErfurtundBamberg“,dieim
Jahr2016gezeigtwurde.Da-
malsreistenzahlreicheObjekte
alsLeihgabenvonMuseenund
Privatleutenan.Jetztkamen
einigedavonalsGeschenkezu-
rücknachBamberg.DenSchen-
kerinnen–derUr-Ur-Enkelin

JohannaTanamalundBettina
Quirrenbach,derUr-Ur-Ur-
EnkelinvonCarlSchropp–liegt
amHerzen,dassdieseltenen
StückevorZerstreuunginalle
Windesichersindundbestmög-
lichgehütetwerden.Unddafür
sinddieVoraussetzungenim
Museumgegeben.

CarlSchropp
(Erfurt1794–1875
Bamberg)erlernte

wieseinVaterdas
Buchbinderhand-
werk.Zunächst
imNebenberuf,
dannseit1837
hauptberuflich
bauteer„Model-
le“,d.h.deko-
rativeKunst-
objektewie
Kronleuchter,
Uhrengehäuse
oderLand-
schaftenund
Architektur,
späterdann
Altäre,Kirchen
undkirchliche
Szenen.Haupt-
sächlicher
Werkstoffwar
Pappmaché,
damalsbelieb-

terErsatzstofffürkostspielige
MaterialienwieHolz,Bronze
oderGold.

Zu seiner Zeit weithin bekannt
CarlSchroppbestrittseinen
Lebensunterhaltunddenseiner
FamiliemitsolchenModellen.
Dazubrauchteereinesolide

Geschäftsbasis,dennkünstle-
rischesTalentundhandwerkli-
chesGeschickalleineerweisen
sichoftnichtalsausreichend.Er
arbeiteteanderVerbesserung
seinesWerkstoffesPappmaché,
undentwickelte,wieerbetonte,
eineeigenevonihmselbster-
fundenegeheimeManier.Seine
Modellesindstabilundbisindie
kleinstenDetailsfeinausge-
arbeitet.Siewurdengrundiert
undbemaltundwirkendadurch
umsoplastischer.

Außerdembauteereinengroßen
Kundenstammauf,dervonSt.
PetersburgbisLissabonreichte.
Erpflegteweitverzweigte
Kontakte:SeineKundschaftwar
inderAdelsweltzuhause,erar-
beitetefürkirchlicheKreiseund
fürdasBürgertum:Daraufwies
derAusstellungstitelFür Thron, 
Altar, Salonhin.Schließlichtraf
ermitseinenWerkenimStilder

NeugotikdenZeitgeschmack:
DieBegeisterungfürdasMittel-
alterschlughoheWellen.

… und dann vergessen
SchonzuseinenLebzeiten
mussteSchroppabererleben,
dassKunststilewieModenkom-
menundvergehen.DieNeugotik
galtspätestensseitden1870er
Jahrenalskitschig.Auchsein
WerkstoffPappmachéwurde
durchneuerfundeneundpreis-
günstigeKunststoffeverdrängt.
KeinWunder,dassdasGesamt-
werkSchroppsnachseinemTod
schnellinVergessenheitgeriet.
Vieleswurdeinderfolgenden
ZeitbeiRenovierungenwegge-
worfen,fieldemZahnderZeit
zumOpferoderwurdeimKrieg
zerstört.Umsowichtigerwaren
undsinddieBemühungen,
erhalteneWerkeausSchropps
Werkstattzubewahrenundzu
erforschen.

Eine schöne Bescherung
SchenkungderUr-Ur-Ur-EnkelindesKünstlersCarlSchropp
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Bettina Quirrenbach freut sich, dass nun einige Objekte von Carl Schropp in die 
Obhut der Museen der Stadt Bamberg kommen.

„Ich habe hier ein Geschenk für 

meinen Vater gekauft.“

Arno Schimmelpfennig

Wir schenken lokal !

Theater. DasETAHoffmann
Theaterwirdbiszum31.Januar
2021denVorstellungsbetrieb
nichtwiederaufnehmen.In
AbstimmungmitOberbürger-
meisterAndreasStarkehatsich
IntendantinSibylleBroll-Pape
zudiesemschwerenSchritt
entschlossen.„UmdenRestder
Spielzeitvernünftigvorbereiten
zukönnen,brauchenwireine
PerspektiveundPlanbarkeit,“so
dieIntendantin.

DiederzeitigeAnordnungder
bayerischenStaatsregierungzur
BekämpfungderCorona-Pande-
miehabezwareineSchließung
vorläufigbiszum20.Dezember
2020vorgesehen.AlleAnzeichen
deutetenjedochdaraufhin,dass
dieMaßnahmenbisindenJanu-
arhineinverlängertwürden.Es
machedaherkeinenSinn,alle
paarWocheneinenneuenSpiel-
planaufzusetzenundsodas
PublikumsowiedieMitarbeiter

imUngewissenlassenzumüs-
sen,begründetBroll-Papedie
Entscheidung.Jetztkönneman
indenAbteilungenkonzentriert
aufeineWiederaufnahmedes
SpielbetriebsimFebruarhinar-
beiten.Gleichzeitigwürdenviele
MitarbeiterinKurzarbeitgehen,
umdenfinanziellenSchadenfür
dasTheaterzubegrenzen.

Dasbereitsfertiggestellte
Weihnachtsmärchen„HerrBello

unddasblaueWunder“wird
vorWeihnachtenimInternetzu
sehensein.Die„echte“Pre-
mierewird,ebensowiedievon
MarkRavenhills„DerStock“,
imFebruarnachgeholt.Bereits
gekaufteTicketskönnenander
Theaterkasseerstattetoder
gegeneinenGutscheineinge-
tauschtwerden.Abonnentinnen
undAbonnentenwerdenvom
Theaterineinemseparaten
Schreibeninformiert.

Kein Spielbetrieb bis 31. Januar 
ETAHoffmannTheatertrifftschwere,aberunausweichlicheEntscheidung
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Klimaschutz. Gustl ist 14 Jahre alt und 
ein echtes Arbeitstier. Im Bamberger 
Stadtwald ist er ein ungewohnter 
Anblick, denn ein Pferd, das einen Pflug 
zieht, sieht man hier eher selten. Glei-
ches gilt für den Trupp von 29 Schüle-
rinnen und Schülern, die sich an diesem 
Tag nach den Vorarbeiten von Gustl 
hochmotiviert an die Arbeit machen. Die 
Erklärung für diese außergewöhnliche 
Szenerie hat mit dem Klimawandel zu 
tun – und mit einer kreativen Idee des 
Franz-Ludwig-Gymnasiums (FLG).

InZusammenarbeitmitdem
städtischenForstamtbeteili-
gensichinsgesamtüber150
SchülerinnenundSchülerdes
FLGanderAktion„Klimawald
–wirforstenauf!“.Ausgehend
vondemAnsporn,alsSchule
mehrzutunalsnurPapierund
Restmüllzutrennen,sondern
aneinerkonkretensinnvollen
Aufgabeaktivmitanzupacken,
ergabsicheineidealeKons-
tellationmitderstädtischen
Forstverwaltung.Denndiehat
sinnvolleAufgabenreichlichzu
bewältigen.GeradederKlima-
wandelstelltdieForstverant-
wortlichenvoreineHerkulesauf-
gabe:denWaldsoumzubauen,
dasserdemKlimades21.Jahr-
hundertsstandhaltenkann.
KiefernundvorallemFichten
sinddazunichtimstande,wie
dievergangenenJahremitHitze
undTrockenheitdramatischvor
Augengeführthaben.

„AuchinunserenWäldern
werdendieLückendurch
abgestorbeneundabsterbende
NadelwaldbeständevonJahr

zuJahrgrößer“,berichtet
ForstamtsleiterJohannes
Hölzel.Diebereitsseit
JahrenpraktizierteMethode
dernachhaltigenForstwirt-
schaftsetztmandaherumso
konsequenterweiterfort.
EingrundlegenderBaustein
dafüristder„Waldumbau“,
wegvonreinenFichten-oder
Kiefernbeständenhinzu
einemmehrvonLaubbäumen
geprägtenMischwald.Beson-
dersEichengelten,nebender
Esskastanie,Douglasieoder
BaumhaselalsBäumeder
Zukunft.

DieErläuterungdieserZusam-
menhängestandendannauch
amAnfangdesdreistündigen
Arbeitseinsatzes,denRevier-
försterDieterBierleinleitete.
Wastunwir?Warumtunwir
esundwiefunktioniertes?
DieseFragenbekamendie
FLG-Schülerinnenund-Schüler
andiesemNachmittagaufder
rund2HektargroßenFlächeim
StadtwaldzwischenderBam-
bergerSüdflurundStrullendorf
beantwortet.Womitwirwieder
beiGustl,demKaltblüter-Pferd
wären.Dieserbereitetenämlich
dieFlächefürdieAussaatvon
Eichelnvor,indemermitHilfe
einesPflugesundzweiArbeitern
langeFurchenindenWaldboden
grub.

NacheinerAnleitungdurch
Forstarbeiterderstädtischen
Forstverwaltungdurftendann
dieSechstklässlerselbstans
Werkgehen:Zunächstgalt

esdabei,dieaufgefurchten
BereichemitHarkensauber
fürdieAussaat
vorzubereiten.
Danngingesan
daseigentliche
Ausbringen
derEichelnper
Hand.Nichtzu
vieleundnicht
zuwenige,
nichtzuweit
verstreut,aber
auchnichtzu
engaufein-
ander,war
dieVorgabe.
Nacheinigen
Versuchen
undmitent-
sprechender
Hilfestellung
stelltesich
baldschon
einegewisse
Routineein.

Sowiean
diesemTag
gibtesinsgesamt
fünfTermine,nebendemRevier
Stadtwaldaußerdemauchim
WeipelsdorferRevierundim
Hain,andenenSchülerinnen
undSchülerdesFLGausden
Jahrgangsstufen6bis9imRah-
mendesKlimawald-Projektes
tatkräftigmithalfen.NebenSaat
undSaatgutaufbereitunglernten
sieauch,wieWildlingevon
SpitzahornundBuchegewon-
nenwerden.
„Wirsindsehrfroh,dassdas
FLGdieseAktionmitunsdurch-
führt“,soJohannesHölzel.

Dabeigeheesvorallemum
dieBewusstseinsbildunginder

jungenGenerationunddas
Verständ-
nisfürdie
ökologischen
Zusammen-
hängeinder
Waldwirt-
schaft.

Undauchbei
denVerant-
wortlichen
desFLGist
manbegeis-
tert:„Wir
sindüberwäl-
tigtvonder
Teilnahmebe-
reitschaftder
Schülerinnen
undSchüler
anderKlima-
waldinitiative.
Siezeigen,
wiewichtiges
ihnenist,etwas
Konkretes,
Nachhaltiges

imSinnedesKlimaschutzes
zuleisten,unddasinihrer
Freizeit!“,soProjektverantwort-
licherMichaelEichiner.Man
wollemitderKlimawaldinitiative
außerdemeinenBeitragleisten,
dassJugendlicheundKinderam
NachmittaganderfrischenLuft
körperlichaktivsindundden
Kopfsprichwörtlichwiederfrei
bekommen.„Dassdamitunbe-
strittensinnvolleMaßnahmen
fürdenKlimaschutzeinherge-
hen,isteineidealeGelegenheit“,
soEichiner.

Von Gustl und den Klimaschützern 
Projekt„Klimawald“vonSchülerinnenundSchülerndesFranz-Ludwig-Gymnasiums
gemeinsammitderstädtischenForstverwaltung

„Ich habe hier ein Geschenk für 
meinen Paten gekauft.“

Stephan Geiling

Wir schenken lokal !
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Service. DerUmweltkalender
2021derStadtBambergistab
Montag,den14.Dezember,
ab8.00Uhr,amHaupteingang
desRathausesamMaxplatz
erhältlich.DamitdieAusgabe
desbeliebtenKalendersunter
EinhaltungderHygienevor-
schriftenerfolgenkann,werden
interessierteBürgerinnenund
Bürgergebeten,anderAusga-

bestelledirektamHaupteingang
MaxplatzdieAußentreppeim
Einbahnsystemzunutzenund
dieHinweisschilderzubeach-
ten.FernermussderMindest-
abstandvonmindestens1,5m
zwischenPersoneneingehalten
undeinMund-Nase-Schutz
getragenwerden.

DieThemenauswahldesUm-

weltkalenders2021enthältein
buntesSpektrumzunach-
haltigenUmweltthemen,die
zugleichAnregungenfüreinen
rücksichtsvollenUmgangmit-
einanderimAlltaggeben.Das
Abfuhrkalendariumzeigtwie
gewohntdiejeweiligenAbfuhr-
termine.DieBezirkslisteund
dieBezirkskarteamEndedes
KalendersgebenAuskunftüber
denjeweiligenAbfuhrbezirk.

DasKlima-undUmweltamtund
derEntsorgungs-undBaube-

triebderStadtBambergweisen
daraufhin,dassallewichtigen
InformationenundTermineder
BambergerAbfallwirtschaft
auchaufdenInternetseiten
www.umwelt.bamberg.de der
StadtBambergzufindensind.
HiergibtesauchdieMöglich-
keit,sichbeieinem„E-Mail-
Erinnerungsservice“anzumel-
den.Darüberhinauswerden
dieBambergerAbfuhrtermine
wöchentlichvomKlima-und
UmweltamtandieMedienzur
Veröffentlichungweitergegeben.

Umweltkalender 2021 ab 14. Dezember erhältlich
AusgabeamHaupteingangdesRathausesamMaxplatz

Umwelt-Termine
Gelber Sack
07.12. Bezirk 4–6
08.12. Bezirk 10–12
14.12. Bezirk 1–3
15.12. Bezirk 7–9

Altpapier
08.12. Bezirk 4
09.12. Bezirk 5
10.12. Bezirk 6
15.12. Bezirk 7
16.12. Bezirk 8
17.12. Bezirk 9

Kostenlose Energieberatung  
durchdieKlima-undEnergieagenturinZusammenarbeitmitdemVerein
EnergieberaterFrankene.V.
Anmeldung:Tel.095187-1724oder095185-554

Serie. VonderStation7aus
(KleingärtenimTeufels-
graben)isteinelängere
Streckezurückzulegen.Man
folgtdemSchotterweg,bis
ersichinzweischmalere
aufteiltundnimmtdortden
rechten.

DieserWeggehtnachetwa
150mineinenansteigenden
Pfadüber,derunsdurch
einenTunnelausGehölzen
schließlichzueineroffenen
Hangweidebringt.Dort
stehenzweiHolzschafe,die
derBambergerBildhauer
ThomasGröhlinggeschaffen
hat.

MangehtdenPfadweiter
berganundgelangtanden
querlaufendenRübezahl-
weg.Ihmfolgtmannach
links.Erführtwellenförmig
aufundabunddientgern
alsMountainbike-Strecke.
NachzweihundertMeterner-
reichtmanimWalddieStation8
desLehrpfades:WaldamRübe-

zahlweg.NebenderInformation
aufderTafelfindetmanInfos
zumThemaimInternetunter

www.lehrpfad.bamberg.de/tafel8
(einenzweiminütigenFilm).Die
SeiteistvorOrtmiteinerge-

eignetenSmartphone-Appüber
QR-Codeaufrufbar.

Stadtökologischer Lehrpfad – Station 8

UMWELTKALENDER
2021

Nächste Station 

KLEINGÄRTEN
 Nächste Station 

AUFSTIEG ZUR ALTENBURG

Wir stehen im Altenburger Wald. Dieser Wald-
abschnitt wurde früher als Niederwald bewirt-
schaftet. Zu erkennen ist die einstige Nutzung 
an den gegabelten Stämmen. Bis in die 50er Jah-
re wurden die Bäume hier alle 15-20 Jahre „auf 
Stock gesetzt“, d.h. knapp über dem Boden ab-
geschlagen. Sie treiben dann aus dem Wur-
zelstock wieder mehrstämmig aus.

Die verschiedenen Waldwirtschaftsformen: 1  Niederwald, 2  Mittelwald, 3  Hochwald.

ÜBRIGENS: Die Baumstämme 
sind über dem Wurzelstock ge-
bogen. Das rührt von Hang-
rutschungen her. Die Bäume 
bewegen sich mit der über 
Sandstein gleitenden Tonschicht 
hangabwärts, kippen je nach 
Neigung des Geländes mehr 
oder weniger stark ab und ver-
suchen dann die Schräglage 
während des Höhenwachstums 
wieder auszugleichen, wodurch 
der Stammbogen entsteht.

Vor etwa 40 Jahren endete diese Nutzung. Brenn-
holz und Holz als Rohstoff für Handwerk und 
Gebäude waren nicht mehr gefragt. Der Wald 
ging allmählich in hochwaldartige Bestände über. 
Aus ökologischer Sicht ist das bedauerlich, da 
somit eine Sonderform der Waldbewirtschaf-
tung verloren ging, die artenreich war. Der Nie-
derwald ist lichtdurchlässiger und ermöglicht ei-
ne weit üppigere Bodenvegetation als der 
Hochwald. Heute kümmern sich Landschafts-
pflegeverbände um den Erhalt wenigstens eini-
ger dieser Waldformen.

Nutzen Sie Holz aus heimischen 
Wäldern mit dem FSC-Siegel!i

1 2 3

Landesbund für
Vogelschutz
in Bayern e.V.

STADTÖKOLOGISCHER LEHRPFAD
in Kooperation mit dem LBV 
www.lehrpfad.bamberg.de/tafel8









Wald am Rübezahlweg

http://www.umwelt.bamberg.de
http://www.lehrpfad.bamberg.de/tafel8
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Gärtnerstadt. VielehelfendeHände
waren–unterEinhaltungder
Hygienevorschriften–aneinem
sonnigen,wennauchkalten
Samstagmorgenzusammen-
gekommen,umimFreilicht-
bereichdes
Gärtner-und
Häckermuse-
umsallesfür
denbevorste-
hendenWinter
vorzubereiten.
Eswurde
geschnitten,
gegrabenund
gefräst,bis
derGarten
„abgeräumt“
undfürdie
kalteJahreszeit
vorbereitetwar.

Damitbefindet
sichdaskleine
Museumnunin
derWinterpau-
se.Fürseine
Gästemusstees
indiesemJahr
Corona-bedingt
bereitseine
Wochefrüherals
geplantschließen.DassdieSai-
sonsoabruptendete,warnicht
überraschendundimVergleich
zumFrühjahrwarenjetztalle
bereitsvorbereitet.
DamitgehteinturbulentesJahr

fürdaskleineMuseuminder
BambergerGärtnerstadtzu
Ende,mitneuemHygienekon-
zeptnebstentsprechenderMaß-
nahmen,verkürzterÖffnungund
wenigerGästen,aberannähernd

gleichbleiben
Ausgabenund
Arbeiten.

Alldiesbleibt
nichtohne
finanzielle
Verlustefür
denehren-
amtlichen
Verein,der
dasMuseum
betreibt,
dennochwird
positivin
dieZukunft
geblickt:

„Wirschau-
enaufeine
ereig-
nis-wie
arbeitsrei-
cheSaison
zurück.Die
Winter-

pausewerden
wirsinnvollnutzen,umunseren
Gästenauch2021wiederinte-
ressanteBesucheimMuseum
ermöglichenzukönnen“,so
AndreasDechant,ersterVorsit-
zenderdesVereinsGärtner-und

Häckermuseums.Abdem30.
März2021wirddasMuseum,so
esdieBestimmungenzulassen,

dieTürenwiederfürseineGäste
öffnenundineineneueSaison
starten.

Entsorgung. EingebrauchterEinweg-Mund-Nasenschutzbzw.eine
Einweg-GesichtsmaskegehörennichtindiePapiertonneoderin
dieBiotonne.DasMaterialisthierfürungeeignetunddieMas-
kenstörendortdenordnungsgemäßenRecycling-Prozess.Sie
müssenmitgroßemAufwandausdemProzessentferntwerden.
ZusätzlichstelltdieseinepotenzielleInfektionsgefährdungfür
Mitbewohner,Hausnachbarn,MüllwerkerundanderePersonen
imRecyclingprozessdar.

GebrauchteGesichtsmaskensolltenimmerfachgerechtineinem
verschlossenenBehältnis(z.B.imRestmüllbeutelodereiner
Papiertüte)entsorgtunddiesesausschließlichindieRestmüll-
tonnegeworfenwerden.SowirdnichtnurderRecycling-Prozess,
sondernauchdieGesundheitallerBürgerinnenundBürger
geschützt.

Winterpause im Gärtner- und Häckermuseum 
Wiederöffnungam30.Märzgeplant

Wie werden gebrauchte 
Einweg-Gesichtsmasken  
richtig entsorgt?
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Naturschutz. Zur Freude einiger Hainbesucher wohnen seit einiger Zeit Waldkäuze 
im Hain. Im Bild ein Kauz in einer der Linden der Stengelallee.

Waldkauz im Hain  

INFO

AlseinzigesMuseuminSüddeutschlandbietetdasGärtner-und
HäckermuseumBambergInformationenrundumdasgewerbliche
innerstädtischeArbeitenundLebenderGemüse-undWeingärtner,
ihreKulturundGeschichte.DieAltstadtvonBamberggehörtseit
1993zumUNESCO-Welterbe.EinenTeildesWelterbegebietsbildet
dasSiedlungsgebietderGärtnerstadt.Nochheutesinddorttypi-
schemittelalterlicheGärtnerhäusersamtAnbauflächenerhalten.
ZudemwurdederinnerstädtischeErwerbsgartenbau2016aufdie
deutscheListedesImmateriellenKulturerbesaufgenommen.

„Ich habe hier ein Geschenk für 

mich gekauft! Ok, mein Mann hat 

es für mich gekauft.“ 

Jennifer Núñez 

Wir schenken lokal !
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LEBEN IN BAMBERG

Lesen. Am 20. November, dem bundes-
weiten Vorlesetag, haben sich trotz der 
schwierigen Bedingungen Vorleserinnen 
und Vorleser auf den Weg gemacht, um 
Jung und Alt aus Büchern rund um das 
Rahmenthema „Europa und die Welt“ 
vorzulesen. Die Koordination der Einsät-
ze unter strikten Corona-Hygieneregeln 
hat das Bildungsbüro gemeinsam mit 
den Bamberger Lesefreunden übernom-
men.

AmVorlesetag2020konnten
sichvieleBambergerBil-
dungseinrichtungenübereine
AbwechslungimAlltagfreuen.
SolasenderZweiteundDritte
Bürger-
meister,
der
Bildungs-
referent,
dieLei-
terinder
Volks-
hoch-
schule,
der
Schrift-
steller
PaulMaar,
Schau-
spielerdes
Thea-
tersim
Gärtner-
viertelund
desETA
Hoffmann
Theaters,
Vertreter
derMe-
diengruppe
Oberfranken
oderderJugendkoordinator
desFCEintrachtBambergund

vieleweiterevor.
Einebesondere
Lesungerlebten
dieBewohnerinnen
undBewohnerdes
Caritas-Pflegezen-
trumSt.Walburga.
DerSchauspieler
StephanBachlas
inderKapelleder
Einrichtungaus
„MaxundMoritz“
vor.DieLesung
wurdedigitalin
alleSpeiseräume
übertragen,sodass

interessierteBewoh-
nerinnenundBe-
wohnerzuhörenund
genießenkonnten.

Beiallenstattfin-
dendenVorleseak-
tionenwurdenin
Absprachemitden
Einrichtungendie
geltendenHygie-
nekonzeptestrikt
eingehalten.Der
Vorlesetagwar
damitzwaranders
alsindenJahren
zuvor,aberdie
Rückmeldungen
warendurchweg
positiv.Sowohl
fürdieVorle-
serinnenund
Vorleseralsauch
fürdieKinder,
Jugendlichen
undErwach-
senenwarder

Vorlesetagein
Erlebnisundeinewillkommene
Abwechslung.

Digitale Lesungen
EinkleinerTrost:Füralle,die
nichtindenGenusseinerPrä-
senzlesungkommenkonnten,
gibtesdieMöglichkeit,aufder
Seitewww.bildungsregion-bam-
berg.de/bundesweiter-vorlesetag
digitaleLesungenzuhören.
SowohlDritterBürgermeister
WolfgangMetzneralsauchdas
TeamderStadtbüchereihaben
Vorlesevideosaufgenommen,die
zumNachhörenzurVerfügung
stehen.

VomBildungsbürodesLand-
kreiseswurdenundwerden
zudemVorlesevideosvon
BürgerinnenundBürgernaus
StadtundLandkreisgesammelt,
dieinihrenErstsprachen(u.a.
Türkisch,Arabisch,Italienisch,
Englisch)vorlesen.Sokommen
dieGeschichtenauchindiesen
ZeitendirektnachHause.

Für die Kindergärten gilt: auf-
geschoben ist nicht aufgehoben
DieaktuellenRichtlinienließen
dasVorlesenineinigenEinrich-

tungen,etwadenKindergärten
oderineinigenSenioreneinrich-
tungen,nichtzu.Dieabgesagten
Vorleseaktionenwerdennach-
geholt,sobaldesdiePande-
miezulässt.DennLesenund
Vorlesenistnichtnuraneinem
Tagwichtig,sonderndasganze
Jahrüber.

Neue Ehrenamtliche  
willkommen
BeidenBambergerLese-
freundenengagierensichviele
BambergerBürgerinnenund
Bürgerehrenamtlichundlesen
wöchentlichinverschiedenen
EinrichtungenoderbeiKindern
zuhausevor.

NeueEhrenamtlichesindimmer
willkommen,denndieKinder
profitierenvonderzusätzlichen
Sprachförderung.WerLusthat,
sichzuengagieren,kannsich
beiKristinaStocks,Projekt-
koordinatorinderBamberger
LesefreundebeiderAWO,unter
lesefreunde@awo-bamberg.de
oder0951917009-36melden.

Analoger Vorlesetag zum digitalen Nachhören 
DasstädtischeBildungsbürobrachtezumbundesweitenVorlesetagBildungseinrichtungenmitVorlese-
rinnenundVorlesernzusammen

Ich habe bei Bürsten Nickles ein 

Geschenk gekauft für Knecht 

Ruprecht. Der braucht unbedingt 

einen neuen Besen. 

Erik Berkenkamp

Wir schenken lokal !

Wir sind weiterhin für Sie da!

  MUSEEN  DER  STADT  BAMBERG

Museum auf dem Sofa 

  www.museum.bamberg.de
  #museenderstadtbamberg  #museumvonzuhause   #museumsandchill

Bildcollage mit den Vorlesenden (im Uhrzeigersinn): Adrian Grodel, Stefanie Richter, Stephan Bach, 
2. Bürgermeister Jonas Glüsenkamp, 3. Bürgermeister Wolfgang Metzner, Dr. Matthias Pfeufer.
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Aktionstag I. Am25.November
wirdweltweitderInternationale
TaggegenGewaltanFrauenbe-
gangen,umaufdieBenachteili-
gungvonFrauen,Gewaltgegen
FrauenunddieVerletzungder
MenschenrechtevonMinder-
heitenhinzuweisen.InBamberg
wurdengleich
mehrfach
deutlicheZei-
chengesetzt,
diesensibi-
lisierenund
aufrütteln
sollen.

Studien
zufolgehat
jedevierte
Frauin
Deutsch-
landbereits
Gewaltin
derPart-
nerschaft
erlebt.Die
Gleichstel-
lungsstel-
lenvon
Stadtund
Landkreis
Bamberg
haben
zudieser
ThematikeineAktionanden
„Liebesschlössern“aufder
KettenbrückeinsLebengerufen.
Dortgreifenfünfgroßformatige,
weißeundorangefarbenePla-

katedieSymbolikdesOrtesauf
undweisenaufdasbundesweite
BeratungsangebotdesHilfete-
lefonshin.

MitBotschaftenwie„Jedes
SchlosseineGeschichte.Man-
cheerzählenvon„Gewalt“oder

„EinLiebes-
beweis.Kein
Freifahrtschein“
lenkensieden
Blickaufdie
Tatsache,
dassmanche
Liebesbeziehun-
geninGewalt
umschlagen–
eingesellschaft-
lichesProblem,
dasgeradein
ZeitendesLock-
downbeleuchtet
werdenmuss.
DiePlakate
bietenzugleich
einbesonderes
Fotomotiv,das
Passantinnen
undPassanten
mitdemHashtag
#schweigen-
brecheninden
sozialenNetzwer-
kenteilenundso

einZeichengegenGewaltsetzen
können.

DasbundesweiteHilfetelefon
„GewaltgegenFrauen“bie-

tetunterderTelefonnummer
08000116016rundumdieUhr,
anonymundin18Sprachen
BeratungundVermittlungindas
örtlicheHilfesysteman.Auchbei
GewaltinderProstitutionsowie
inFällenvonMenschenhandel

undZwangsprostitutionhelfen
qualifizierteBeraterinnenweiter.
Gesprächekönnendabeiin
17Sprachenübersetztwerden.
DasAngebotgiltauchfür
Angehörige,Freundesowie
Fachkräfte.

LEBEN IN BAMBERG

Plakate, Schlösser und eine orange Kunigunde 
VieleZeichenzumAktionstaggegenGewaltanFrauenam25.November

Die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Bamberg, Nina Eichels-
dörfer (l.) und Stefanie Schumann (r.) auf der Kettenbrücke. 

OB Andreas Starke und Sozialreferent Bürgermeister Jonas Glüsenkamp setzen 
zusammen mit der Gleichstellungskommission der Stadt Bamberg ein Zeichen 
gegen Gewalt an Frauen und verweisen auf das Hilfetelefon für Betroffene.
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Aktionstag II. Bambergbekennt
Farbe,wasantrübenNovem-
bertagenbesondersauffällt.Die
Kunigunde-StatueaufderUn-
terenBrückewurdeinorange-
farbeneStoffbahneneingehüllt
undmitderBotschaft„Orange
theWorld–NeinzuGewaltan
Frauen“versehen,auchein
MundschutzimgleichenTon
durftenichtfehlen.Unddie
Altenburgerstrahltindunklen
StundeninOrange.DieAktion
derSoroptimistinnenbezieht
sichaufdie„OrangeDays“,die
mitdem„InternationalenTag
zurBeseitigungvonGewaltge-
genFrauen“am25.November

begonnenhaben.Siewirdbis
10.Dezemberandauern.

BürgermeisterJonasGlüsen-
kampbegrüßtedieAktion.
GeradeinZeitenvonCorona
undLockdownmüsstensich
allebewusstsein,dassdurch
dasZusammenlebenaufengem
RaumGewaltinderFamilie
vermehrtvorkomme.Dr.Elisa-
bethBarth-SödervomSorop-
timistinnen-ClubWildeRose
Bamberg,derdieVerkleidung
derKunigundeverantwortet,
wiesaufdieRollederHeiligen
hin,diesiefürdieAktionpräde-
stiniere.Bekanntseiihresozia-

leEinstellungunddassihr
–Stichwortbarfußlaufen
überglühendePflugscha-
ren–Gewaltwiderfuhr.
IhrDankgaltbesonders
demGartenamt,dasdie
VerkleidungvonKunigun-
derealisierte.DieArtund
Weise,wiesichKunigunde
biszum10.Dezemberprä-
sentiert,isteinProduktder
Ideenschmiedevon„Mode
machtMut“.KarinMeyer
vomSoroptimistinnen-Club
BambergKunigundedank-
tedemAltenburgvereinfür
dieUnterstützungbeider
Beleuchtungsaktion.



Kunigunde und Altenburg in orange

Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (v.l.),  
Dr. Elisabeth Barth-Söder und Karin Meyer 
bei der Eröffnung der „Orange Days“ am  
25. November auf der Unteren Brücke. 
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„Ich habe in Irmis Blumenhain ein 
Geschenk für meine Familie 

gekauft.“
Eine treue Kundin 

Wir schenken lokal !
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Familie. StattPark-undLagerflä-
cheneinPlatzzumSpielen,zur
Begegnungundbaldauchzum
Ernten:ImInnenbereichder
NeubebauungzwischenTockler-
undFärbergasseisteinegroß-
zügigeöffentlicheGrünanlage
mitSpielplatz,Wiese,Bänken
undneugepflanztenObstbäu-
menentstanden,diejetztvonOB

AndreasStarke,Bürgermeister
JonasGlüsenkampundBaure-
ferentThomasBeeseoffiziell
eröffnetwurde.

DieAnlagewurdegemeinsam
mitdenAnwohnernplanerisch
entwickelt.Damitkonnteneiner-
seitsdieBedürfnisseundWün-
schederKinder,andererseits

auchdie
Vorschlä-
geder
Anwohner
aufge-
nommen
werden.
NachAb-
schlussder
Pflanzung
vonBäu-
menund
Gehölzen
durchdas
Gartenamt
bisAnfang
Dezember
werdenhier
auchnoch
öffentliche
Hochbeete
unterder
Ägideder„EssbarenStadt“

angelegt.
DerSpielplatz
wurdemiteinem
Kostenvolumen
von122.700Euro
errichtet.Die
Spielgeräteund
dieAusstattung
desSpielraums
warenmitKosten
inHöhevon
knapp55.000
Euroverbun-
den.Vonder
Regierungvon
Oberfranken
wurdedie
Baumaßnahme
imRahmendes
Bund/Länder-
Städtebauför-

derungsprogrammsmit
48.000Eurobezuschusst.

LEBEN IN BAMBERG

Familien. Vor13Jahrenbotdie
StadtBambergdasFerienaben-
teuererstmaligan.Seit2010ko-
ordinierenStadtundLandkreis
imRahmenderFamilienregion
Bamberggemeinsamdieganz-
wöchigenBetreuungsangebote
indenSchulferi-
en.MitdemBuß-
undBettagam
18.November
gingdasFerie-
nabenteuerjahr
2020zuEnde.
Gleichzeitig
stehtdas14.
Jahrvorder
Tür.

Gemeinsam
mit12erfahre-
nenregionalen
Veranstaltern
wurdedas
Programmfür
daskom-
mendeJahr
erstellt.Über
700Kindern
zwischen
6und14
Jahrenwird
wiedereine
hochwer-
tigeFerienbetreuungmitviel

AbwechslungundguterLaune
geboten–vondenOsterferien
biszumBuß-undBettag.Ab
1.Februar2021könnensich
ElterndiebegehrtenPlätzefür
ihreKindersichern.

Nachdem
sichim
vergangenen
Jahrmitder

FirmaLiebig
GmbH,der
Michael
Weyermann
GmbHund
CoKG,der
St.Georg-
Apotheke
sowieActi
MedDr.Anke
Saße.K.vier
neuePartner-
unternehmen
erstmalig
engagier-
ten,konnte
dieVRBank
Bamberg-
ForchheimeG
für2021als
weiterePartne-
ringewonnen
werden.Damit

unterstützenaktuell21regio-

naleUnternehmendaserfolg-
reicheFerienprojektundleisten
einenwertvollenBeitragzur
Familienfreundlichkeitsowiezur
VereinbarkeitvonFamilieund
Beruf–fürihreBeschäftigten
undfürdieganzeRegion.Auch
imHinblickaufdiegroßenHer-
ausforderungeninderaktuellen
ZeitdanktdieFamilienregion
herzlichfürdasverlässlicheund
teilsseitvielenJahrenbeste-
hendeEngagementderPartner-
unternehmen.Esermöglicht
jedesJahrrund40vielseitige,
pädagogischhochwertigeund
preiswerteAbenteuerwochen.

PartnerdesFerienabenteuers
kannjedesUnternehmenmit
SitzinStadtoderLandkreis
Bambergwerden.Auskünfte
zuFragenrundumdieUnter-
nehmenspartnerschafterteilt
SebastianWehner,Jugendpfle-
gerderStadtBamberg,Tel.0951
87–1544oderE-Mail:sebastian.
wehner@stadt.bamberg.de

WeitereInformationenzum
BambergerFerienabenteuer
sowieinKürzeauchdasJahres-
programm2021alsPDFfinden
Sieunterwww.ferienabenteuer-
bamberg.de.

Betreuung für über 700 Kinder 
BambergerFerienabenteuersagtDANKEundstehtindenStartlöchernfür2021

Partnerunternehmen des Bamberger Ferienabenteuers 2021 

ActiMedDr.AnkeSaße.K.•BroseFahrzeugteileGmbH&Co.KG

ElektroWittnerGmbH•ErzbischöflichesOrdinariatBamberg

JustizbehördenBamberg•LandratsamtBamberg

LiebigGmbH•LIfBi–Leibniz-InstitutfürBildungsverläufee.V.

Lohmann-koesterGmbH&Co.KG

MediengruppeOberfrankenGmbH&Co.KG

Mich.WeyermannGmbH&Co.KG•OfaBambergGmbH

Otto-Friedrich-UniversitätBamberg•RobertBoschGmbH

SozialstiftungBamberg•SparkasseBamberg

St.Georg-ApothekeInh.Dr.AnkeSaße.K.•StadtBamberg

StadtwerkeBamberg•SwissPostSolutionsGmbH

VRBankBamberg-ForchheimeG

„Ich habe hier ein Geschenk für 

meine Schwester gekauft.“

Marion Wagner

Wir schenken lokal !

„Ich habe bei der Papeterie  
im Sand Geschenke  

für meine Familie gekauft.“
Karin Reichert

Wir schenken lokal !

Viel Platz zum Austoben!
SpielplatzFärbergasseeinTreffpunktfüralleGenerationen
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Familien. „AlsFamilienbeauf-
tragteliegtesmiramHerzen,
Ansprechpartnerinfüralle
FamilieninBambergzuseinund
ihreBelangezuvertreten“,be-
tontePaulineAlbrechtbeiihrem
TreffenmitOberbürgermeister
AndreasStarke,Sozialreferent
BürgermeisterJonasGlüsen-
kampunddemLeiterdesAmts
fürInklusion,BertrandEitel.
Seitdem1.Novemberbekleidet
diegebürtigeThüringerindas
Ehrenamt.

DieneueFamilienbeauftragte
istMuttervonzweiKindernund
studiertSozialeArbeitimMaster

inCoburg.Siefreuesichdarauf,
ihrefachlichenKompetenzen
ausStudiumundBerufimsozi-
alenBereichsowieihrepersön-
lichenErfahrungenalsMutterin
dieneueAufgabeeinbringenzu
können.

„MeinZielistes,bestehende
Netzwerkeauszubauen,die
ZielgruppederFamiliennoch
besserzuerreichenundmich
füreinsolidarischesMiteinander
einzusetzen.Dennsoindividuell
FamilienhinsichtlichihrerKon-
stellation,ihrerBedeutung,ihrer
Alltagsgestaltungsind–siealle
benötigenunterstützendeStruk-

turenfürverschiedene
Lebenslagen.Inguten,
wieinschlechtenZei-
ten“,betonteAlbrecht
weiter.Einelebenswer-
teStadtwieBamberg
braucheKinder,die
unbeschwertmitein-
anderspielen,lernen
unddieWeltentdecken.
Undgenausobrauche
BambergEltern,die
gernhierleben,sich
einbringenundarbei-
ten.Außerdemmöchte
dieneueFamilien-
beauftragteFamilien
ermuntern,verstärkt
andenFamilienbeiratheran-
zutretenundihreWünscheund
Bedarfezuäußern.

AufdieFrage,wasdennihr
größterWunschfürihreArbeit
sei,antworteteAlbrecht,dass
siesichvorallemweiterhineine
gutekonstruktivekooperative

ZusammenarbeitmitderStadt
Bambergwünsche.Diesgelte
natürlichauchfürOberbürger-
meisterAndreasStarkeund
SozialreferentBürgermeister
JonasGlüsenkamp,diePauline
Albrechtherzlichbegrüßtenund
ihrvielErfolgbeiihrerwichtigen
Aufgabewünschten.

Weihnachtsaktion. ImSekretariat
vonMonikaHaderleinimReferat
fürKlima,MobilitätundSoziales
imRathausamZOBstapelnsich
dieserTageriesigeGeschenke-
Berge.Zuminzwischenelften
MalhatsieeineprivateWeih-
nachtsaktionfürbedürftige
KinderaufdieBeinegestellt.In
ZusammenarbeitmitdemStadt-
jugendamtsorgtsiedafür,dass
KinderausärmerenFamilien
einenWeihnachtswunscherfüllt
bekommen.Esistdieletzte
Aktion,dieHaderleinorganisiert.
EndenächstenJahresverab-
schiedetsichdie„guteSeele“,
wiesieimRathausamZOB
genanntwird,indenwohlver-
dientenRuhestand.

KleineundgrößereWünsche
von170KindernhatHader-
leinzusammengetragen,um
gemeinsammitKollegenund
Kolleginnen,Freundenundihre
Familiedafürzusorgen,dassdie
Wünscheaucherfülltwerden.
„Esistschön,dasssovielebei
derAktionmitmachenundauch
Firmenetwasdazugeben,ohne

dieUnterstützungwürdees
garnichtgehen“,sagtMonika
Haderlein.

Angefangenhatallesganzklein
imJahr2010.DamalsfragteHa-
derleinbeimJugendamtnach,
obesdennnichteinbedürftiges
Kindgäbe,demmanmiteinem
GeschenkeineFreudemachen
könne.Damitwardieerfolgrei-
cheInitiativegeboren.Mittler-
weilegibtesjedesJahreine
Liste,ausdersichdannFamili-
enmitglieder,derFreundeskreis
sowieKolleginnenundKollegen
einGeschenkaussuchen,dieses
besorgenundhübschverpa-
cken.DieWeihnachtsgeschenke
werdendannvonSozialarbei-
terinnenund-arbeiternindie
Familiengebracht.

AuchMonikaHaderleiniststolz
darauf,dassalleWünscheerfüllt
werdenkonnten.Gleichzeitig
findetsieesaberauchtraurig,
dassimmermehrFamilien
dieseHilfebenötigen.„Mirtun
dieKinderdieserFamilienleid.
IchhabeselbstEnkelkinder

undwennmansieht,wiedie
sichzuWeihnachtenfreuen,
dannmöchteichdieseFreude
anandereKinderweitergeben“,
erzähltHaderlein,dieallen
BeteiligtenfürdasEngagement
vonHerzendankt.Außerdem
bedanktsiesichbeiihremChef,
BürgermeisterJonasGlüsen-
kamp,derihrauchetwasZeit
einräumt,diedieOrganisationin

Anspruchnimmt:„Dasistkeine
Selbstverständlichkeit“,freut
sichHaderlein.

MonikaHaderleinkannim
nächstenJahrübrigensmitviel
GelassenheitinihrenRuhestand
gehen,dennmitDianaBüttner
vomZentrumWelterbeBamberg
weißHaderleinihreInitiativein
bestenHänden.

„Bestehende Netzwerke für Familien ausbauen“
PaulineAlbrechtistneueFamilienbeauftragtederStadtBamberg

Wenn Kinderträume wahr werden 
MonikaHaderleinorganisiertindiesemJahrzumletztenMalGeschenkeaktion

Kontakt 

FamilienbeauftragtederStadtBamberg
PaulineAlbrecht
RathausGeyerswörth,96047Bamberg
Bürozeiten:Di.+Do.9–12UhrundnachVereinbarung
Tel.095187-1894,E-Mail:Familienbeauftragte@stadt.bamberg.de

Pauline Albrecht.
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Oberbürgermeister Andreas Starke bedankt sich bei Monika Haderlein für die 
unermüdliche Arbeit, die sie in den vergangenen elf Jahren in die Weihnachtsge-
schenk-Aktion gesteckt hat. 
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MOBILITÄT

Innenstadt. DiePotenzialeder
LangenStraßealseinezentra-
leEinkaufs-undFlaniermeile
inderBambergerInnenstadt
auszuschöpfenistein„dickes
Brett“.DerMobilitätssenat
desStadtrateshatinseiner
Sitzungam24.Novemberein
gutesStücktiefergebohrt:Um
dieAufenthaltsqualitätinder
LangenStraßeundihroptisches
Erscheinungsbildzuoptimieren,
hatereinPaket„Sofortmaßnah-
menLangeStraße“verabschie-
det.ImMittelpunktstehtdabei
eineohnegrößerebaulicheMaß-
nahmenumsetzbareNeuord-
nungdessüdlichenFahrbahn-
randbereicheszwischenLange
Straße8undSchönleinsplatz.

MitderDiversifizierungder
Flächederbisherigen„Halte-
buchten“sollenweitereNutzer-
gruppenprofitieren.Dabeibleibt
eineZone„eingeschränktes

Halteverbot“mit14Stellplätzen
(bisher25)weiterhinbestehen.
HandwerkerundKundenhaben
alsoweiterhindieMöglichkeit,
zuhalten.DasStraßenbildwird
aberdurcheinzelneGrünele-

menteoptischaufgewertet.
NeueKapazitätenwerden
außerdemmotorisierte(+4)und
nichtmotorisierteZweiräder

(+20Radbügel)sowiefür
Lastenfahrräder(3)geschaffen.
AucheinzusätzlicherBehinder-
tenstellplatzistvorgesehen.

DieTabellezeigtdieNutzungs-
artenimvorhande-
nenBestandundim
neuenPlanungs-
vorschlagauf.Ein
ursprünglicher
Vorschlag,dieRad-
wegführungRichtung
Schönleinsplatzauf
dieFahrbahnzu
verlegen,hättezur
Folgegehabt,dass
sämtlicheKurzzeit-
haltemöglichkeiten
fürLieferfahrzeuge,
Handwerkerund
Kundenentfallenwä-

ren.DerMobilitätssenatfolgte
nundemKompromissvorschlag
derVerwaltung,stattdessen
dieFlächeneuzuordnen.„Die

LangeStraßewirdimersten
SchritteineAufwertungerfah-
ren,diemehrLustmacht,sich
dortaufzuhalten.Übergrößere
Maßnahmenwerdenwirinden
kommendenzweiJahrenmit
allenBeteiligtenvorOrtundden
NutzerinnenundNutzernder
LangenStraßeimRahmendes
Verkehrsentwicklungsplansde-
battieren“,bewertetMobilitäts-
referentBürgermeisterJonas
GlüsenkampdenBeschluss.

AuchWirtschaftsreferentDr.
StefanGollerzeigtesichzufrie-
denmitdemErgebnis:„Ichbin
froh,dasswireinenausgewo-
genenKompromissgefunden
haben,derauchdieBedürfnisse
derGewerbetreibendenund
Handwerkerberücksichtigt“,so
Goller.EsmachesicherSinn,die
angestrebteLösungnachsechs
MonatenZeitzuevaluierenund
gegebenenfallsnachzujustieren.

Verkehrssicherheit. AnderUn-
terführunginderMoosstraße
kommteinVerkehrsschildzum
Einsatz,dasesbishernichtgab
undnunerstmalsinBamberg
zumEinsatzkommt.Esverbietet
Autos,andieserStelleFahrrä-
derundRollerzuüberholen.

DasVerkehrszeichenmitdem
schönenverwaltungsdeutschen
Namen„VerbotdesÜberholens

voneinspurigenFahrzeugenfür
mehrspurigeKraftfahrzeugeund
KrafträdermitBeiwagen“wurde
erstimFrühjahrdiesenJahres
indieStraßenverkehrsordnung
aufgenommen.„Hinterdem
sperrigenNamenverbirgtsich
einedeutlicheVerbesserungder
SicherheitfüralleZweiradfah-
renden“,betontBürgermeister
JonasGlüsenkamp.„Gerade
weilinderengenUnterführung

derMoosstraßekeinAbstand
zumRadleroderMopedein-
gehaltenwerdenkann,istder
PlatzfürÜberholvorgängenicht
gegeben.“
Bambergseieinederersten
KommuneninBayern,welche
dasneueSchildverwende,um
unterBeachtungderbesonde-
renörtlichenVerhältnissean
dieserEngstelle,dieVerkehrssi-
cherheitzuverbessern.

Für mehr Aufenthaltsqualität in der Langen Straße
MobilitätssenatbeschließtKompromissvorschlagzurAufwertungmitGrünelementen,
ZweiradstellplätzenundLade-undLiefermöglichkeiten

Zweirad-Überholverbot  
an Unterführung Moosstraße
MehrSicherheitfürRadlerundRollerfahrerdurchneuesSchild

Fahrradstadt. GuteNachricht
zumRadverkehr:Trotzknapper
FinanzmittelnbautdieStadt
BambergauchinZeitender
Corona-PandemiedieKapazität
derRadabstellanlagenaus.Seit
2018wurdenüber600Radbü-
gelbzw.1.200Radabstellplätze
geschaffen.ImVorfeldwurden
dierund100neuenStandorte
unteranderenmitdenjeweiligen

Bürgervereinenabgestimmt.

WarenzumJahresende2017
rund700Fahrradbügelim
Stadtgebietvorhanden,diein-
nerhalbvon25Jahresukzessive
aufgestelltwurden,konntedie
ZahlderAbstellplätzemitStart
derKampagne„Fahrradstadt
Bamberg“deutlichgesteigert
werden.DamitwurdedieAnzahl

seit2018fastverdoppelt.Alleine
imJahr2020sindbisherinsge-
samt104Radabstellplätzeauf
11neuenStandortenrealisiert
worden.Lagderräumliche
Fokusbislangvornehmlichauf
denInnenstadtbereich,warman
imlaufendenJahrverstärktin
denäußerenStadtteilenwie
Bamberg-Osttätig.

Auch2021sollderAusbauder
Radinfrastrukturfortgesetzt
werden.EntsprechendePläne
liegenvor,wobeidieStadtauch
dazuaufruft,geeigneteStand-
ortvorschlägeperMailan
radverkehrsbeauftragte@stadt.
bamberg.dezumelden.

Zahl der Fahrradparkplätze seit 2018 verdoppelt   
AlleineimJahr2020insgesamt104Radabstellplätzeauf11neuenStandortenrealisiert

Bürgermeister Jonas Glüsenkamp und 
die Radverkehrsbeauftragte der Stadt 
Bamberg, Dagmar Spangenberg, 
montieren ein Schild, das erstmals 
Autos verbietet, an einer engen Stelle 
Fahrräder und Roller zu überholen. 

Nutzungsart Bestand Neuer 
Planungs-
vorschlag

Behinderten-
stellplätze

1 2

Taxistellplätze 2 0

Grünelemente 11 17

Radbügel 36 56

Lastenrad-
stellplätze

0 3

motorisierte
Zweiräder

12 16

Lade-und
Lieferstell-

möglichkeiten

ca.25 14
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STADTWERKE BAMBERG

Ferienbetreuung

Stadtwerke und Brose Bamberg setzen auf Feriencamp 2021 

ÖPNV

Am 13. Dezember ist deutschlandweit Fahrplanwechsel 

Die Corona-Pandemie zwingt die Kirchenge-
meinden zu unkonventionellen Alternativen 
zum Gottesdienst im überfüllten Kirchen-
raum. Viele zeigen sich kreativ und laden in 
diesem Jahr zu Open-Air-Weihnachtsgottes-
diensten ein.  
Die evangelische Kirchengemeinde St. Ste-
phan hat einige ganz besondere Orte gefun-
den – so wird am Heiligen Abend neben dem 
Innenhof der Altenburg auch das Hainbad 
zum einmaligen Ort der Ruhe und Besinn-
lichkeit. Auf der Liegewiese wird Pfarrer Dr. 

Hans-Helmuth Schneider um 16.30 und um 
18 Uhr zwei Weihnachtsgottesdienste mit 
den Gläubigen feiern. 

Für die Gottesdienste am linken Regnitzarm 
gibt es strenge Hygienevorschriften – es 
gilt Maskenpflicht und das Abstandsgebot. 
Der Gottesdienst findet im Stehen statt. „In 
diesem Jahr müssen wir auch Weihnachten 
anders feiern als gewohnt“, sagt Pfarrer 
Schneider. Das fange bei der frühzeitigen 
Anmeldung an und höre bei den warmen 

und möglichst dichten Schuhen auf, die der 
Pfarrer allen Gottesdienstbesuchern ans Herz 
legt. Weihnachtslieder werden voraussicht-
lich eher gesummt als gesungen werden; in 
jedem Fall werden die Gottesdienste aber 
von Chören oder Musikern unter der Leitung 
von Dekanatskantorin Ingrid Kasper musika-
lisch gestaltet. 

Wer dabei sein möchte, kann sich ab dem 
27. November über www.stephanskirche.de 
oder das Pfarramt St. Stephan anmelden.

Das traditionelle STWB Brose 
Bamberg Feriencamp soll 
im kommenden Jahr in der 
zweiten Pfingstferienwoche, 
vom 31. Mai bis zum 3. Juni 
2021, stattfinden. Zum elften 
Mal wollen die Stadtwerke 
Bamberg und Brose Bamberg 
e.V. berufstätigen Eltern 
damit eine professionelle Fe-
rienbetreuung bieten – ob sie 
stattfinden kann, ist maßgeb-
lich vom Verlauf der Corona-
Pandemie abhängig. 

„Mit der Verlegung in die 

Pfingstferien wollen wir Zeit gewinnen – 
und haben zudem die Möglichkeit, mit 
den Kindern noch mehr Zeit draußen an er 
frischen Luft zu verbringen“, sagt Campleiter 
Sebastian Böhnlein, der bei Brose Bamberg 
für Schul- und Breitensport und für Soziales 
verantwortlich ist. Bei dem geplanten Feri-
encamp können sich 120 Kinder zwischen 
sieben und 14 Jahren auf Basketballtraining, 
interessante Workshops und spannende 
Exkursionen freuen. 

Anmeldebeginn für die elfte Auflage der 
Ferienbetreuung ist am 1. Februar 2021,  
alle Infos unter  
www.stadtwerke-bamberg.de/feriencamp.

Wie jedes Jahr nutzen die Verkehrsbetriebe 
den deutschlandweiten Fahrplanwechsel, um 
ihr Angebot und den Betrieb zu optimieren 
und ihre Fahrpläne an die Nachfrage der 
Fahrgäste anzupassen. So auch in Bamberg: 
hier müssen sich die Fahrgäste heuer abgese-
hen von einigen geringfügige Anpassungen 
an den Abfahrtszeiten auf keine großen 
Änderungen einstellen. Hintergrund dafür ist 
vor allem die Vereinheitlichung der Fahrzei-
ten auf den verschiedenen Linien. Worauf 
Fahrgäste jedoch ein Augenmerk haben soll-
ten, sind die Abfahrtspositionen der Linien 
902, 904, 907, 911, 914, 915, 916, 917 und 
927 am ZOB. 

Die Fahrpläne aller Linien sind auf www.
vgn.de zu finden. Die gedruckte Version ist 
ab 7. Dezember vor dem Haupteingang des 
Rathauses am ZOB erhältlich. Auskunft gibt 
außerdem die VGN App. Hier können sich 
Fahrgäste die nächstmögliche Verbindung 
anzeigen lassen, Abweichungen vom Fahr-
plan einsehen und sich mit einem Klick das 

passende Ticket besorgen.

Über aktuelle und kurzfristige Abweichungen 
vom Fahrplan informieren die Stadtwerke 
Bamberg auf ihrer Internetseite unter  
www.stadtwerke-bamberg.de/bus. 

Hier finden Fahrgäste auch Informationen zu 
Änderungen, die im Zusammenhang mit den 
Corona-Regelungen stehen. 

So entfallen aktuell aufgrund der Schließung 
der Gastronomie einige Nachtfahrten.

St. Stephan lädt ein 

Weihnachtsgottesdienst in der Hainbadestelle 
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BEKANNTMACHUNGEN & AUSSCHREIBUNGEN

Ziel der Planung
Im Bau-und Werksenat am 11.11.2020 
wurde der Aufstellungsbeschluss 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für das Gebiet 
nördlich der Rheinstraße und südlich 
der B 26 beschlossen.

Der Bau- und Werksenat der Stadt 
Bamberg hat in seiner Sitzung vom 
11.11.2020 das Konzept des Bebauungs-
planes Nr. 201 D vom 11.11.2020 gebilligt 
und die Durchführung der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB und Unterrichtung 
der Behörden und Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich ist 
ebenfalls Bestandteil der hier vorlie-
genden Bekanntmachung.

Bei dem Plangebiet nördlich der 

Rheinstraße und südlich der B 26 han-
delt es sich um einen Teil der Ver- und 
Entsorgungsflächen der Stadt Bamberg 
im Hafengebiet (Kläranlage, Kompos-
tierungsanlage, Müllheizkraftwerk, 
etc.), die über den Bebauungsplan 
Nr. 201 B bereits planungsrechtlich 
definiert sind.

Der Bebauungsplan Nr. 201 B stammt 
aus dem Jahr 2001. Er setzt zwischen 
dem bestehenden Müllheizkraftwerk 
(MHKW) und dem Wertstoffhof eine 
öffentliche Straße fest. Dies ging vom 
damaligen Konzept der künftigen 
Erschließung der Fläche zwischen B 
26 und A 70 aus. Der rechtswirksame 
Flächennutzungsplan stellt dort eine 
Gewerbefläche dar. Das Erschließungs-
konzept von vor 20 Jahren ging davon 
aus, dass diese Fläche eines Tages über 
eine erste Brücke über die B 26 von der 
Rheinstraße aus und über eine zweite 

Brücke über die A 70 von Hallstadter 
Seite aus erschlossen werden soll.

Dieses Erschließungskonzept über 
ausschließlich zwei lange Brücken-
bauwerke stellte sich von vornherein 
als besonders teuer dar. Inzwischen 
steht fest, dass die B 26 zur Staatsstra-
ße abgestuft werden soll, sobald die 
Regnitzbrücke zwischen Hafen und 
Bischberg neu hergestellt sein wird. 
Diese Abstufung bietet die Chance, 
eine künftige Erschließung der Fläche 
zwischen B 26 und A 70 ebenerdig zu 
realisieren. Entsprechende Vorgesprä-
che mit dem Freistaat, als Straßenbau-
lastträger der Staatsstraßen, wurden 
geführt.

Hieraus ergibt sich die Chance auf viel 
kostengünstigere (und auch orientie-
rungsfreundlichere) Erschließungs-
varianten und in der Folge auf den 

Verzicht der bislang vorgehaltenen 
Straßentrasse.

Aus einem Verzicht auf die Vorhaltet-
rasse entfällt auch die Zerschneidungs-
wirkung für die Entsorgungsflächen 
der Stadt Bamberg bzw. des Zweck-
verbandes MHKW. Durch künftige 
gesetzliche Anforderungen stehen hier 
Investitionen an, welche zu neuen 
verfahrenstechnischen Anlagen führen 
werden. Der hierfür benötigte Platz 
wird wiederum zur Umorganisation der 
Anfahrts- und Warteflächen führen.

Außerdem ergibt sich aus einem 
Trassenverzicht für den benachbarten 
großen Gewerbebetrieb die Chance 
dringende Erweiterungen zu verwirk-
lichen. Auf die diesbezüglichen Punkte 
im Finanzsenat vom 29.09.2020 (VO 
2020/3339-23 und VO 2020/3340-23) 
darf hingewiesen werden.

Bekanntmachung Bebauungsplan Nr. 201 D  
für das Gebiet nördlich der Rheinstraße und südlich der B 26
Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
– Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
vom 25. November 2020

Entwässerungsgebühren. Gemäß§2Abs.4der
GebührensatzungzurEntwässerungssat-
zungderStadtBambergvom13.11.2006
kannderMehrverbrauchanWasserfür
Hausgärten,FelderundPflanzenkulturen
amJahresendeaufAntraggebührenfrei
belassenwerden.Voraussetzungdafürist,
dassderWasserverbrauchdurcheinen
Sonderwasserzählernachgewiesenwird.
DieInstallationdesZwischenzählerserfolgt
durchdieBenutzendenselbstundaufeigene
Kosten.

Wichtig:DerSonderwasserzählermuss
zwingendfestindieLeitungeingebautsein
(„inderLeitungfestverankert“)undesdarf
sichumkeinenAufschraub-bzw.Aufsteck-
zählerhandeln,welchernuraufdieLeitung
aufgestecktoderaufgeschraubtwird.
EinAufsteck-bzw.Aufschraubzählerist
auchmiteinerVerplombungalsNachweis
nichtzulässig(sieheBilder).

Ordnungsgemäß fest verbauter Zähler

Aufschraubzähler (nicht zulässig!)

ZumZeitpunktderInstallationeinesZwi-
schenzählersmussvondenErstattungs-
nehmendeneineVerpflichtungserklärung
ausgefülltwerden.MitdiesemFormular
wirdbestätigt,dassderZählernachdenVor-
gabenderStadtBambergeingebautwurde
unddasverbrauchteWasserausschließlich
zumGießengenutztwird.DieVerpflich-
tungserklärungmussumgehendnach
demEinbaudesZählerszusammenmit
einemFotodeseingebautenZählersandas
SachgebietSteuerndesKämmereiamtesder

StadtBamberggesendetwerden.

SobaldderZählerordnungsgemäßverbaut
undalleUnterlagenvollständigvorgelegt
wurden,istdieserangemeldet.Erstdann
kannamEndedesjeweiligenJahresder
VerbrauchmittelsErstattungsformularge-
meldetwerden.EineRückerstattungerfolgt
aufdasangegebeneKonto.EineVerrech-
nungmitderStadtwerkeabrechnungerfolgt
nicht.

Eswirdausdrücklichdaraufhingewiesen,
dasseineErstattungnurfürordnungsge-
mäßundfesteingebauteZählerzulässigist.
SoferneinAufschraub-bzw.Aufsteckzähler
festgestelltwird,istkeineErstattungmög-
lich.UnrechtmäßiggetätigteErstattungen
werdenzurückgefordert.

DieUnterlagenfürdieErstattungder
Einleitungsgebührensindonlineunterwww.
steuern.bamberg.deabrufbar.

Gebührenfrei nur mit korrektem Zähler 
KämmereiamtweistaufVoraussetzungenfürRückerstattungvonEntwässerungsgebührenhin

Auskünfte zum Thema

Kämmereiamt
SachgebietSteuern
FrauJasminDemel
095187-1740
jasmin.demel@stadt.bamberg.de

http://www.steuern.bamberg.de
http://www.steuern.bamberg.de
mailto:jasmin.demel@stadt.bamberg.de
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Für die beabsichtigte Aufgabe der 
Straßentrasse und die damit einherge-
henden Nutzungsänderungen ist eine 
teilweise Änderung des bestehenden 
Bebauungsplanes notwendig.
Das Verfahren wird als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung gemäß § 13 a 
BauGB durchgeführt. Aufgrund der 
Bestimmungen des § 13 a BauGB sind 
bei einem Bebauungsplan der Innen-
entwicklung eine Umweltprüfung und 
die Erstellung eines Umweltberichtes 
nicht erforderlich.

Frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit an der Bauleitplanung in 
Form eines Aushanges (Unterrichtung) 
mit Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung findet in der Zeit von

Montag, 14. Dezember 2020
bis einschließlich
Freitag, 22. Januar 2021

beim Stadtplanungsamt der Stadt 

Bamberg, Untere Sandstraße 34, von 
Montag mit Donnerstag in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr, aus. Für etwaige 
persönliche Erläuterungen durch Mit-
arbeiter des Stadtplanungsamtes bitten 
wir um eine Terminabsprache unter der 
Tel. Nr. 0951/871621. Die Beratung kann 
sowohl persönlich, telefonisch oder 
digital erfolgen.

Die Planunterlagen zum Bebauungs-
plan mit Begründung nach § 9 Abs. 8 
BauGB, aus denen sich die Öffentlich-
keit unterrichten kann, können dort 
an den Anschlagtafeln eingesehen 
werden.
Stellungnahmen können während der 
o. g. Frist abgegeben werden. Diese 
werden überprüft und fließen in das 
weitere Bebauungsplanverfahren ein. 
Eine Entscheidung zu den Stellung-
nahmen wird durch den zuständigen 
Senat des Stadtrates getroffen.

Gegebenenfalls im Bebauungsplan 
aufgeführte DIN-Normen können im 

Stadtplanungsamt Bamberg, Untere 
Sandstraße 34, 96049 Bamberg zu den 
oben genannten Zeiten eingesehen 
werden.

Hinweis:
-  Ein ständiger nutzbarer barriere-

freier Zugang ist nicht gegeben. Be-
sucher, die auf einen barrierefreien 
Zugang angewiesen sind, werden 
um eine Terminvereinbarung unter 
der Tel. Nr. 0951 87-1621 gebeten.

-  Die Planunterlagen zum Be-
bauungsplanverfahren können 
während der o. g. Frist auch als 
zusätzliche Informationsmöglichkeit 
im Internet unter www.stadtpla-
nungsamt.bamberg.de unter dem 
Titel „Öffentlichkeitsbeteiligungen“ 
eingesehen werden.

Bamberg, 27.11.2020

STADT BAMBERG

Bauordnungsamt der Stadt Bamberg
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

Für Sie zuständig:
Frau Krohn
Zi. 102, Tel. 0951 87-1669
Fax 0951 87-1914
Az.: 1399/20

Vorhaben
Sanierung des Mehrfamilienhauses mit 
Errichtung von Balkonen

Grundstücke
Bamberg, Ottostr. 16
Gemarkung Bamberg, Flurstück-Nr. 
3111/6

Bauherr
Keidel Kristina und Keidel Simon

Baugenehmigung  
nach Art. 68 BayBO

1.  Im Vollzug der Bayer. Bauord-
nung (BayBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl S. 588) mit den jeweili-gen 
Änderungen wird für das o.g. Bau-
vorhaben die nach Art. 68 BayBO 
erforderliche

 BAUGENEHMIGUNG

  im vereinfachten Genehmigungs-
verfahren nach Art. 59 BayBO 
auf Grundlage der beiliegenden 
geprüften Bauvorlagen und 
unter den im Beiblatt aufgeführten 
Bedingungen, Auflagen und Ein-
schränkungen erteilt.

  Die mit dem Genehmigungsvermerk 
versehenen Bauvorlagen und die 
Beilagen sind Bestandteile dieser 
Baugenehmigung.

2.  Mit der Baugenehmigung werden 
folgende Abweichungen - Aus-
nahmen - Befreiungen gewährt 
bzw. erteilt:

2.1  Befreiung von den Festsetzungen 
des für das Baugebiet geltenden 
Bebauungsplanes gem. § 31 Abs. 2 
BauGB für:

 -  Überschreitung der Baugrenze 
durch die Balkonanlage

2.2  Abweichungen gemäß Art. 63 
BayBO:

 -  von Art 6 Abs. 5 BayBO – süd-
östliche, nordöstliche und süd-
westliche Abstandsfläche

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Bayreuth, 95444 Bayreuth 
erhoben werden. Dafür stehen folgen-
de Möglichkeiten zur Verfügung: 
a. Schriftlich oder zur Niederschrift

  Die Klage kann schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden. Die Anschrift lau-
tet: Bayerisches Verwaltungsgericht 
Bayreuth

  Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 
95422 Bayreuth, 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 
95444 Bayreuth. 

b. Elektronisch
  Die Klage kann bei dem Bayeri-

schen Verwaltungsgericht Bayreuth 
auch elektronisch nach Maßgabe 
der der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.
bayern.de) zu entnehmenden 
Bedingungen erhoben werden.

  Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Stadt Bamberg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur  
Rechtsbehelfsbelehrung
-  Durch das Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBl Nr. 13 vom 
29.06.2007) wurde das Wider-
spruchs-verfahren im Bereich des 
Bau- und Denkmalschutzrechts 
zum 01.07.2007 abgeschafft. Es 
besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch 
einzulegen.

-  Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen ent-
nehmen Sie bitte der Internetprä-
senz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.
de).

-  Kraft Bundesrechts wird in Prozess-
verfahren vor den Verwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig.

Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können im Bauord-
nungsamt der Stadt Bamberg, Unte-
re Sandstr. 34 (Zugang vom Leinritt), 
Zi. 102,Montag – Freitag von 08.00 
– 12.00 Uhr und nach telefonischer 
Vereinbarung eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
Bayer. Bauordnung (BayBO)

Rhe
inst

raß
e

http://www.stadtplanungsamt.bamberg.de
http://www.stadtplanungsamt.bamberg.de
http://www.vgh.bayern.de
http://www.vgh.bayern.de
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Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund von 
Art. 1 des Gesetzes über das Verbot der 
Zweckentfremdung von Wohnraum 
(ZwEWG) vom 10.12.2007 (GVBl. S. 864, 
BayRS 2330-11-I), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.06.2017 (GVBl.  
S. 182), folgende Satzung:

§ 1 Gegenstand der Satzung
(1)  In der Stadt Bamberg ist die 

Versorgung der Bevölkerung mit 
ausreichendem Wohnraum zu 

angemessenen Bedingungen 
besonders gefährdet (Wohnraum-
mangellage).

(2)  Die Satzung gilt für die Zweckent-
fremdung von frei finanziertem 
Wohnraum im Stadtgebiet Bam-
berg. Nicht betroffen ist Wohnraum, 
so lange für den Verfügungsberech-
tigten eine Genehmigungspflicht 
nach Art. 16 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 
3 Bayerisches Wohnraumförde-
rungsgesetz (BayWoFG) besteht.

§ 2 Wohnraum
(1)  Wohnraum im Sinne der Satzung 

sind sämtliche Räume, die zu 
Wohnzwecken objektiv geeignet 
und subjektiv bestimmt sind. Dazu 
zählen auch Werks- und Dienst-
wohnungen sowie Wohnheime.

(2)  Objektiv geeignet sind Räume, 
wenn sie (alleine oder zusammen 
mit anderen Räumen) die Führung 
eines selbständigen Haushalts 
ermöglichen. Die subjektive 

Bestimmung (erstmalige Widmung 
oder spätere Umwidmung) trifft 
die Verfügungsberechtigte bzw. der 
Verfügungsberechtigte ausdrücklich 
oder durch nach außen erkennba-
res schlüssiges Verhalten.

(3)  Wohnraum liegt nicht vor, wenn
 1.  der Raum dem Wohnungsmarkt 

nicht generell zur Verfügung 
steht, weil das Wohnen in einem 
engen räumlichen Zusammen-
hang an eine bestimmte Tätigkeit 

Bekanntmachung Satzung der Stadt Bamberg über das Verbot  
der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwEWS) vom 20. November 2020

Die Stadt Bamberg macht vor Eintritt 
winterlicher Straßenverhältnisse auf 
die Bestimmungen der Verordnung 
über die Reinhaltung und Reini-
gung der öffentlichen Straßen und 
Sicherung des Verkehrs auf Gehbahnen 
zur Winterszeit in der Stadt Bamberg 
aufmerksam.

1. Inhalt der Sicherungspflicht:
Die Gehbahnen sind bei Schnee, Eis-
glätte oder Glatteis in einem sicheren 
Zustand zu erhalten. Bei Ortsstraßen 
ohne erkennbare Gehwegabgrenzung 
gilt der Rand der Straße in einer Breite 
von 1,5 Meter (in Fußgängerzonen 
und verkehrsberuhigten Bereichen 
in einer Breite von 2 m) als Gehweg. 
Danach sind sie täglich von 07.30 Uhr 
bis 20.00 Uhr (auch an Sonn- und 
Feiertagen).
a)  soweit wie möglich von Schnee und 

Glatteis freizumachen,
b)  bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte 

mit geeigneten abstumpfenden 
Mitteln (z. B. Sand, Splitt), nicht 
jedoch mit Tausalz oder ätzenden 

Mitteln zu bestreuen. Diese Siche-
rungsmaßnahmen sind bis 20.00 
Uhr so oft zu wiederholen, wie 
es zu Verhütung von Gefahren für 
Leben, Gesundheit, Eigentum oder 
Besitz erforderlich ist. Der geräumte 
Schnee oder die Eisreste sind am 
Rande der Gehbahn oder nötigen-
falls am Rande der Fahrbahn so 
zu lagern, dass der Verkehr nicht 
mehr als unvermeidlich behindert 
wird. Abflussrinnen, Hydranten, 
Kanaleinlaufschächte, Omnibushal-
testellen, Fußgängerüberwege und 
Radwege sind bei der Räumung frei 
zu halten.

2. Sicherungspflichtige:
Die Eigentümer und die zur Nutzung 
dinglich Berechtigten von Grundstü-
cken, die innerhalb der geschlossenen 
Ortslagen an öffentliche Straßen 
angrenzen (Vorderlieger) oder über 
öffentliche Straßen mittelbar erschlos-
sen werden (Hinterlieger), haben bei 
Schneefall und Winterglätte die an ihre 
Grundstücke angrenzenden Gehbah-

nen durch Schneeräumen Streuen und 
Entfernen von Schnee- und Eisplatten 
auf eigene Kosten in einem verkehrssi-
cheren Zustand zu erhalten.

Wird ein Grundstück von mehreren 
öffentlichen Straßen aus erschlossen, 
so besteht die Verpflichtung für jede 
dieser Straßen. Die Sicherungspflicht 
tragen Vorder- und Hinterlieger ge-
meinsam. Es bleibt ihnen überlassen, 
die Verteilung der anfallenden Arbeiten 
untereinander zu regeln.

3. Sandkästen in Bamberg:
Die Bürger der Stadt Bamberg können 
aus ca. 500 im Stadtgebiet aufgestell-
ten Sandkästen Streugut in haushalts-
üblichen Mengen entnehmen, um die 
Gehwege vor ihren Anwesen in einem 
verkehrssicheren Zustand zu erhalten. 
Allerdings besteht hierauf kein 
Rechtsanspruch, d. h. wenn einmal 
kein Streugut vorhanden ist, muss 
der Streupflichtige sich das Streugut 
selbst beschaffen. Vom Angebot des 
Streugutes können alle Verpflich-

teten, gleich ob Hauseigentümer 
oder Mieter Gebrauch machen, nicht 
jedoch Unternehmer die im Auftrag 
der Verpflichteten den Winterdienst 
ausführen. Letzteren ist die Entnah-
me von Streugut aus den städtischen 
Streukästen nicht erlaubt.

4. Bußgelder:
Wer den Bestimmungen der Gemein-
deverordnung zuwiderhandelt, kann 
mit einer Geldbuße belegt werden und 
muss daneben mit entsprechenden 
privatrechtlichen Schadenersatzan-
sprüchen rechnen. Die Polizei ist von 
der Stadt Bamberg angewiesen, den 
Vollzug dieser Verordnung in geeigne-
ter Weise zu überwachen und Verstöße 
zur Anzeige zu bringen.

Bamberg, den 04.12.2020

STADT BAMBERG

Amtliche Bekanntmachung Sicherung des Verkehrs im Winter;
Räum- und Streupflicht zwischen 07.30 Uhr und 20.00 Uhr

Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund der 
Art. 23 und 24 Gemeindeordnung (GO) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 
3 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. 
S. 350) geändert worden ist folgende 
Satzung:

§1  Verleihung des Ehrentitels  
Alt-Stadträtin bzw. Alt-Stadtrat

1.  Ehrenamtliche Stadtratsmitglie-
der, welche mindestens zwei 
Wahlzeiten dem Stadtrat der Stadt 
Bamberg angehörten, erhalten mit 
ihrem endgültigen Ausscheiden 

aus dem Stadtrat den Ehrentitel 
Alt-Stadträtin bzw. Alt-Stadtrat. 
Die Wahlzeiten müssen dabei nicht 
zusammenhängen.

2.  Der Stadtrat der Stadt Bamberg 
kann die Ehrenbezeichnung auch 
ehrenamtlichen Stadtratsmit-
gliedern verleihen, die bei ihrem 
endgültigen Ausscheiden noch 
nicht zwei Wahlzeiten dem Stadtrat 
der Stadt Bamberg angehörten, 
wenn sie sich um die Stadt Bam-
berg durch ihre Stadtratstätigkeit 
besondere Verdienste erworben 
haben oder wenn ihr Lebensalter 
die Ehrenbezeichnung Alt-Stadträ-

tin bzw. Alt-Stadtrat angemessen 
erscheinen lässt.

3.  Die Verleihung erfolgt im Rahmen 
einer Stadtratssitzung. Die Geehrten 
erhalten eine Verleihungsurkunde.

§ 2 Widerruf der Ehrenbezeichnung
1.  Die Verleihung der Ehrenbezeich-

nung Alt-Stadträtin bzw. Alt-
Stadtrat kann wegen unwürdigen 
Verhaltens widerrufen werden. Dies 
gilt auch, wenn das unwürdige 
Verhalten bei der Verleihung vor-
gelegen hat, aber erst nachträglich 
bekannt geworden ist.

2.  Der Widerruf bedarf einer Mehrheit 

von 2/3 der stimmberechtigten Mit-
glieder des Stadtrates. Er wird durch 
Zustellung eines Widerrufbeschei-
des vollzogen. Die Auszeichnungen 
sind in diesem Falle zurückzuge-
ben.

§ 3 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 
in Kraft.

Bamberg, 25.11.2020
STADT BAMBERG

Bekanntmachung Satzung über die Verleihung der Ehrenbezeichnung  
„Alt-Stadträtin“ bzw. „Alt-Stadtrat“ vom 25. November 2020
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geknüpft ist (z. B. Wohnraum für 
Aufsichtsperson auf Betriebsge-
lände, Hausmeisterwohnung im 
Schulgebäude o. ä.),

 2.  der Raum nachweisbar bereits 
seit zehn Jahren vor dem Inkraft-
treten des Verbots und seitdem 
ohne Unterbrechung anderen als 
Wohnzwecken diente oder zwei 
Monate vor dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Satzung ein 
genehmigungsfähiger baurechtli-
cher Umnutzungsantrag vorliegt,

 3.  der Raum (noch) nicht bezugs-
fertig ist ohne dass dies der 
Eigentümer zu vertreten hat,

 4.  baurechtlich eine Wohnnutzung 
nicht zulässig und auch nicht 
genehmigungsfähig ist,

 5.  ein dauerndes Bewohnen unzu-
lässig oder unzumutbar ist, weil 
der Raum einen schweren Man-
gel bzw. Missstand aufweist oder 
unerträglichen Umwelteinflüssen 
ausgesetzt ist und die Wieder-
bewohnbarkeit nicht mit einem 
objektiv wirtschaftlichen und 
zumutbaren Aufwand hergestellt 
werden kann. Die Unzumut-
barkeit ist nur gegeben, wenn 
die aufzuwendenden finanzi-
ellen Mittel – nicht innerhalb 
eines Zeitraumes von 20 Jahren 
durch entsprechende Erträge 
ausgeglichen werden können 
oder – die Kosten des Abbruchs 
zuzüglich der Neuerrichtung die 
eines vergleichbaren Gebäudes 
deutlich übersteigen und dies 
nicht durch eine Fördermöglich-
keit ausgeglichen werden kann.

§ 3 Zweckentfremdung
(1)  Wohnraum wird zweckentfremdet, 

wenn er durch die Verfügungsbe-
rechtigte bzw. den Verfügungsbe-
rechtigten und/oder die Mieterin 
bzw. den Mieter anderen als 
Wohnzwecken zugeführt wird. Eine 
Zweckentfremdung liegt insbeson-
dere dann vor, wenn der Raum der 
Wohneinheit 

 1.  zu mehr als 50 v.H. der Ge-
samtfläche der Wohneinheit für 
gewerbliche oder berufliche Zwe-
cke (also z.B. auch freiberuflich) 
verwendet oder überlassen wird,

 2.  baulich derart verändert oder 
in einer Weise genutzt wird, 
dass er für Wohnzwecke nicht 
mehr geeignet ist (darunter fällt 
auch das Verkommenlassen von 
Wohnraum),

 3.  mehr als insgesamt acht Wochen 
im Kalenderjahr für Zwecke der 
Gästebeherbergung von anderen 
als nahen Familienangehörigen 
genutzt wird (dazu zählt auch 

die Nutzung als Ferienwohnung 
oder als Boardinghaus, wenn die 
Mindestmietdauer je Einzelfall 
nicht mindestens 3 Monate 
beträgt),

 4.  länger als drei Monate leer steht 
oder

 5.  beseitigt wird (Abbruch)
(2)  Eine Zweckentfremdung liegt nicht 

vor, wenn
 1.  Wohnraum leer steht, weil er 

trotz nachweislicher geeigneter 
Bemühungen über längere Zeit 
nicht wieder vermietet werden 
konnte (es sei denn es liegt Abs. 1 
Nr. 2 vor),

 2.  Wohnraum nachweislich (durch 
prüfbare Unterlagen einschließ-
lich solchen zur Finanzierung 
und Verfügungsberechtigung) 
zügig – falls erforderlich in einer 
genehmigungsfähigen Weise – 
umgebaut, instand gesetzt oder 
modernisiert wird oder alsbald 
veräußert werden soll und des-
halb vorübergehend unbewohn-
bar ist oder leer steht,

 3.  eine Wohnung durch die 
Verfügungsberechtigte bzw. den 
Verfügungsberechtigten oder 
die Mieterin bzw. den Mieter zu 
gewerblichen oder beruflichen 
Zwecken mitbenutzt wird, ins-
gesamt jedoch die Wohnnutzung 
überwiegt (mindestens 50 v. H. 
der Gesamtfläche) und Räume 
nicht im Sinne von Abs.1 Nr. 2 
baulich verändert wurden,

 4.  der Wohnraum mit anderem 
Wohnraum zur weiteren Wohn-
nutzung zusammengelegt oder 
geteilt wird.

§ 4 Zuständigkeit
(1)  Vollzugsbehörde ist das Baureferat, 

Bauordnungsamt. Der Fachbereich 
Baurecht überwacht den Vollzug.

(2)  Zum Vollzug gehören die Ertei-
lung einer Genehmigung (ggf. 
auch wegen Ersatzwohnraum, 
Entrichtung eines Ausgleichsbe-
trages) oder eines Negativattests, 
die Überwachung des Verbots der 
Zweckentfremdung von Wohn-
raum einschließlich notwendiger 
Ermittlungen, der Anhörung der 
Mieterinnen und Mieter, der Erlass 
von Anordnungen zur Wieder-
herstellung eines rechtmäßigen 
Zustands sowie die Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten (Art. 1, 2, 3, 
4 und 5 ZwEWG, § 1 der Verord-
nung über die Zuständigkeiten im 
Ordnungswidrigkeitenrecht).

§ 5 Genehmigung
(1)  Wohnraum darf nur mit Geneh-

migung der Vollzugsbehörde an-

deren als Wohnzwecken zugeführt 
werden. Der betroffene Raum ist 
durch Darstellung in einem Plan im 
Maßstab 1:200 festzulegen.

(2)  Eine Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn vorrangige öffentliche 
Interessen oder schutzwürdige 
private Interessen das Interesse 
an der Erhaltung des betroffenen 
Wohnraums überwiegen.

(3)  Eine Genehmigung kann erteilt 
werden, wenn dem Interesse an 
der Erhaltung des Wohnraums 
durch die Schaffung von Ersatz-
wohnraum Rechnung getragen 
wird.

(4)  Die Genehmigung wirkt dinglich, 
also für und gegen die Rechtsnach-
folgerin bzw. den Rechtsnachfolger 
am Eigentum am Wohnraum.

(5)  Über den Antrag auf Erteilung einer 
Zweckentfremdung nach Abs. 1 
bis 3 entscheidet die Gemeinde 
nach Vorliegen aller Unterlagen 
innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten. Nach Ablauf der Frist gilt 
die Genehmigung als erteilt.

§ 6  Genehmigung aufgrund  
vorrangiger öffentlicher Belange 
und überwiegender privater 
Interessen

(1)  Vorrangige öffentliche Belange für 
eine Zweckentfremdung sind in der 
Regel gegeben, wenn Wohnraum 
zur Versorgung der Bevölkerung 
mit sozialen Einrichtungen (z. B. 
für Erziehungs-, Ausbildungs-, 
Betreuungs- oder gesundheitliche 
Zwecke) oder lebenswichtigen 
Diensten (z. B. ärztliche Betreuung) 
verwendet werden soll, die gerade 
an dieser Stelle der Gemeinde 
dringend benötigt werden und für 
die andere Räume nicht zur Verfü-
gung stehen oder nicht zeitgerecht 
geschaffen werden können. In 
Einzelfällen können auch wichtige 
kulturelle Belange für vorrangig 
erklärt werden.

(2)  Überwiegende schutzwürdige pri-
vate Interessen sind insbesondere 
bei einer erheblichen Gefährdung 
der wirtschaftlichen Existenz gege-
ben. Diese ist vor allem gegeben, 
wenn die wirtschaftliche Existenz 
allein auf der mit der Zweckent-
fremdung verbundenen Nutzung 
beruht.

§ 7  Genehmigung gegen  
Ersatzwohnraum

(1)  Ein beachtliches und verlässliches 
Angebot zur Bereitstellung von 
Ersatzwohnraum lässt das öffentli-
che Interesse an der Erhaltung des 
Wohnraums in der Regel entfallen, 
wenn die Wohnraumbilanz insge-

samt wieder ausgeglichen wird.
  Etwas anderes gilt, wenn aus 

besonderen Gründen im öffent-
lichen Interesse geboten ist, dass 
ganz bestimmter Wohnraum nicht 
zweckentfremdet wird.

(2)  Ein beachtliches Angebot zur Errich-
tung von Ersatzwohnraum liegt vor, 
wenn die folgenden Voraussetzun-
gen alle erfüllt sind:

 1.  Der Ersatzwohnraum wird im 
Gebiet der Stadt Bamberg ge-
schaffen und war vorher nicht als 
Wohnraum vorhanden, sondern 
diente anderen Zwecken. Neubau 
Erstbezug scheidet somit als 
Ersatzwohnraum aus.

 2.  Der Ersatzwohnraum wird von 
der Inhaberin bzw. dem Inhaber 
der Zweckentfremdungsgeneh-
migung geschaffen.

 3.  Der Ersatzwohnraum wird in 
zeitlichem Zusammenhang mit 
der Zweckentfremdung ge-
schaffen (kein Ersatzwohnraum 
„aus dem Bestand“ oder „auf 
Vorrat“).

 4.  Der neu zu schaffende Wohn-
raum darf nicht kleiner als 
der zu zweckentfremdende 
Wohnraum sein und diesen im 
Standard nicht in einer für den 
allgemeinen Wohnungsmarkt 
nachteiligen Weise unter- oder 
überschreiten. So darf der Stan-
dard des Ersatzwohnraums zum 
Beispiel auch nicht zu aufwän-
dig sein (nicht ausgesprochen 
luxuriöser Wohnraum).

 5.  Der Ersatzwohnraum steht dem 
allgemeinen Wohnungsmarkt so 
zur Verfügung wie vorher der zu 
zweckentfremdende Wohnraum. 
Familiengerechter Wohnraum 
darf nur durch ebensolchen 
Wohnraum ersetzt werden.

(3)  Ein verlässliches Angebot zur 
Bereitstellung von Ersatzwohnraum 
liegt vor, wenn sich seine öffent-
lich-rechtliche Zulässigkeit aus 
prüfbaren Unterlagen ergibt, die 
Antragstellerin bzw. der Antragstel-
ler glaubhaft macht, dass sie bzw. 
er das Vorhaben finanzieren kann 
und die Verfügbarkeit gesichert ist.

(4)  Sollte kein vollständig gleichwerti-
ger Ersatzwohnraum bereitgestellt 
werden, kann die verbleibende 
Differenz im Einzelfall durch eine 
einmalige Ausgleichszahlung 
ausgeglichen werden. Deren 
Berechnung orientiert sich an 
den Durchschnittskosten für die 
Erstellung von öffentlich geförder-
tem Wohnraum in gleicher Größe 
und Lage inkl. Grundstücksanteil 
(Berechnungsformel: Kosten für 
Erstellung + Grundstücksanteil). 
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Ausschreibungen städtischer Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Referat bzw. Amt Kennziffer Gegenstand und Umfang der Leistung oder Lieferung Bemerkungen

FB 6A / Zentrale Beschaffungs- 
und Vergabestelle 
Untere Sandstraße 34 
96049 Bamberg

Sanierung Rathaus Schloss Geyerswörth

AZ: 6A-232-057/19
Klempnerarbeiten 
Submission: 10.11.2020 – 11.00 Uhr

AZ: 64-232-050/19
Dachdeckungsarbeiten Ziegeldächer 
Submission: 10.11.2020 – 10.00 Uhr

Leistungsverzeichnisse nur in elektronischer Form sind anzu-
fordern über den Link:

http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dasboard_off/
b17051fd-ad5f-4a5f-8d6c-107b91712416

http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dasboard_
off/1d728b45-30c1-418d-bea4-bcdb36d0e658

Die Abgabe der Leistungsverzeichnisse ist kostenfrei.

Angebote können nur in digitaler Form abgegeben werden.

Entsorgungs- und Baubetrieb  
der Stadt Bamberg 
vertreten durch FB 6A/Zentrale 
Beschaffungs- und Vergabestelle 
Untere Sandstraße 34 
96049 Bamberg

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Jahresvertrag Tiefbau
Ort: Stadtgebiet Bamberg

Az.: 6A-EBB-031/2020
Submission: 10.12.2020 – 10.00 Uh

Ausschreibungsunterlagen nur in elektronischer Form können 
über die Vergabeplattform www.auftraege.bayern.de mit 
nachfolgendem Link heruntergeladen werden.

http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_
off/5cf29974-97b7-34042-a08a-221d541b2255

heruntergeladen werden.

Eingang der Angebote nur in digitaler Form über die 
Vergabeplattform.

Die Ausgleichszahlung ist durch 
die Stadt Bamberg oder mittels 
der städtischen Tochtergesellschaft 
Stadtbau GmbH Bamberg zweck-
gebunden für die Schaffung neuen 
Wohnraums zu verwenden. Die 
Antragsteller leisten die Ausgleichs-
zahlung vor Bescheid-Erlass oder 
Zug um Zug mit Aushändigung des 
Bescheides.

§ 8  Vorübergehender Verlust  
von Wohnraum

(1)  Bei nur vorübergehendem Verlust 
von Wohnraum kommt eine 
laufende, monatlich zu entrich-
tende Ausgleichszahlung in Höhe 
der lageangemessenen Bamberger 
Bruttokaltmiete (inkl. Ver-
brauchsunabhängige Nebenkosten) 
für Wohnraum in Betracht (Berech-
nungsformel: Zeitdauer in Monaten 
x (Brutto-Kalt-Monatsmiete + 
monatl. verbrauchsunabhängige 
Nebenkosten).

(2)  § 7 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend. 
Für die laufende Ausgleichszahlung 
kann vor Bescheiderlass 
oder Zug um Zug mit Aushändigung 
des Bescheides eine Sicherheit 
verlangt werden.

§ 9 Nebenbestimmungen
(1)  Die Genehmigung zur Zweckent-

fremdung von Wohnraum kann 
befristet, bedingt oder unter 
Auflagen erteilt werden. 

  Die Nebenbestimmungen sind in 
den Bescheid aufzunehmen, um 
Genehmigungshindernisse auszu-
räumen, die Zweckentfremdung 
so gering wie möglich zu halten 
oder den im Einzelfall vorliegenden 
Interessenausgleich rechtlich zu 
sichern.

(2)  Ist aufgrund einer Nebenbe-
stimmung die Wirksamkeit einer 
Genehmigung erloschen, so ist 
der Raum wieder als Wohnraum 
zu behandeln und Wohnzwecken 
zuzuführen.

§ 10 Negativattest
Bei Maßnahmen, für die eine Ge-
nehmigung nicht erforderlich ist, weil 
Wohnraum nicht vorhanden ist, ist auf 
Antrag ein Negativattest auszustellen.

§ 11  Anhörung der Mieterinnen  
und Mieter

(1)  Die Genehmigungsbehörde hat vor 
der Genehmigung der Zweckent-
fremdung von Wohnraum – falls 
vorhanden – die betroffenen Mie-
terinnen und Mieter anzuhören. 
Über eine erteilte Genehmigung 
sind sie zu unterrichten.

(2)  Die Anhörung kann auch durch 
den Antragsteller durchgeführt 
werden, wenn der Grund und die 
Umstände des Antrags vollständig 
den Mieterinnen und Mietern 
mitgeteilt wurden, sie zumutbar 
Gelegenheit zur Äußerung hatten 
und schriftlich von ihren Äuße-
rungsrecht Gebrauch gemacht oder 
darauf verzichtet haben.

§ 12 Auskunfts- und Betretungsrecht
(1)  Auf der Grundlage des Art. 3 Satz 1 

ZwEWG haben die dinglich Verfü-
gungsberechtigten, Besitzerinnen 
und Besitzer, Verwalterinnen und 
Verwalter, Vermittlerinnen und Ver-
mittler der Behörde die Auskünfte 
zu geben und die Unterlagen 
vorzulegen, die erforderlich sind, 
um die Einhaltung der Vorschriften 
des Gesetzes und dieser Satzung 
zu überwachen; sie haben dazu 

auch den von der Stadt beauftrag-
ten Personen zu ermöglichen, zu 
angemessener Tageszeit Grundstü-
cke, Gebäude, Wohnungen und 
Wohnräume zu betreten. 

  Die Auskunftspflichtigen haben 
auch Tatsachen zu offenbaren, 
die geeignet sind, eine Verfolgung 
wegen einer Straftat oder einer 
Ordnungswidrigkeit herbeizufüh-
ren. Jedoch darf eine Auskunft, 
die ein Auskunftspflichtiger gemäß 
seiner Verpflichtung nach Satz 1 
erteilt, in einem Strafverfahren 
oder in einem Verfahren nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
gegen den Auskunftspflichtigen 
oder einen in § 52 Abs. 1 der StPO 
bezeichneten Angehörigen nur mit 
Zustimmung des Auskunftspflichti-
gen verwendet werden. Satz 1 gilt 
auch für Dienstanbieter im Sinne 
des Telemediengesetzes.

(2)  Auf der Grundlage des Art. 5 
ZwEWG und dieser Satzung wird 
das Grundrecht der Unverletzlich-
keit der Wohnung eingeschränkt 
(Art. 13 GG, Art. 106 Abs. 3 BV).

§ 13 Anordnungen
(1)  Befugnisnorm für Anordnungen ist 

Art. 3 Abs. 2 ZwEWG.
(2)  Ist eine Zweckentfremdung auch 

nachträglich nicht genehmigungs-
fähig, kann der Verfügungsberech-
tigten bzw. dem Verfügungsberech-
tigten und der Nutzerin bzw. dem 
Nutzer per Bescheiden aufgegeben 
werden, die Zweckentfremdung 
in angemessener Frist zu beenden 
und den Wohnraum wieder Wohn-
zwecken zuzuführen.

(3)  Ist Wohnraum unbewohnbar 
geworden, kann eine Instandset-
zung angeordnet werden, wenn sie 

mit einem vertretbaren Aufwand 
möglich ist. Dies ist nicht der Fall, 
wenn die Instandsetzung und/oder 
Instandhaltung einen Aufwand 
erfordern würde, der erheblich 
über den Kosten eines vergleichbar 
großen Neubaus abzüglich Förder-
möglichkeiten zurückbleibt.

(4)  Klagen gegen Verwaltungsakte zum 
Vollzug dieser Satzung haben keine 
aufschiebende Wirkung.

§ 14 Ordnungswidrigkeiten
(1)  Mit einer Geldbuße bis zu 500.000 

Euro kann nach Art. 4 Satz 1 ZwEWG 
belegt werden, wer ohne die 
erforderliche Genehmigung Wohn-
raum für andere als Wohnzwecke 
verwendet oder überlässt. 

(2)  Mit einer Geldbuße bis zu 50.000 
Euro kann nach Art. 4 Satz 2 ZwEWG 
belegt werden, wer entgegen § 
12 Abs. 1 Auskünfte nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig erteilt 
oder Unterlagen nicht oder nicht 
vollständig vorlegt.

(3)  Eine nach Art. 4 ZwEWG begangene 
Ordnungswidrigkeit wird durch 
eine nachträgliche Genehmigung 
nicht geheilt.

§ 15  In-Kraft-Treten,  
Außer-Kraft-Treten

(1)  Diese Satzung tritt am Tag nach der 
Veröffentlichung im Rathausjournal 
in Kraft.

(2)  Diese Satzung tritt mit Ablauf von  
5 Jahren ab Veröffentlichung wie-
der außer Kraft.

Bamberg, 20.11.2020
STADT BAMBERG

Andreas Starke 
Oberbürgermeister

http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dasboard_off/b17051fd-ad5f-4a5f-8d6c-107b91712416
http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dasboard_off/b17051fd-ad5f-4a5f-8d6c-107b91712416
http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dasboard_off/1d728b45-30c1-418d-bea4-bcdb36d0e658
http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dasboard_off/1d728b45-30c1-418d-bea4-bcdb36d0e658
http://www.auftraege.bayern.de
http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/5cf29974-97b7-34042-a08a-221d541b2255
http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/5cf29974-97b7-34042-a08a-221d541b2255
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Geburten
Beurkundungenvom12.11.2020mit25.11.2020

 ∙   Amelya Ray Ogbe 
Eltern: Jordyn Melissa Wynter Middleton und  
Kenneth Osagie Ogbe, Bamberg, Zollnerstr.107

 ∙  Isabelle Amelie Gorzelik 
Eltern: Monika Katarzyna Gorzelik geb. Sobik und  
Martin Jan Gorzelik, Bamberg, Adalbertstr. 2

 ∙  Eslem Yilmaz 
Eltern: Eda Yilmaz geb. Ulhan und Murat Yilmaz, Bamberg, Schlüsselbergerstr. 3

 ∙  Noam Bienlein 
Eltern: Aynur Bagtyârovna Gurbanova und Adrian Bienlein, Bamberg, Titusstr. 14

 ∙  Moritz Weinbeer 
Eltern: Marlen Edith Weinbeer geb. Denzler und  
Dominik Weinbeer, Bamberg, Wassermannstr. 25

 ∙  Jonas Levi Simon 
Eltern: Alexandra Marianne Vera Simon geb. Mößner und  
Daniel Stephanus Simon, Bamberg, Nürnberger Str. 9

 ∙  Jakob Anton Hoehne 
Eltern: Sarah Laura Hoehne und  
Herbert Markus Müller-Hoehne geb. Müller, Bamberg, Seefriedweg 4

Eheschließungen
vom12.11.2020mit25.11.2020

 ∙  In diesem Zeitraum fanden 8 Eheschließungen statt,  
hiervon war keine zur Veröffentlichung freigegeben.

Verstorbene
Beurkundungenvom12.11.2020mit25.11.2020

 ∙ Adele Bernt, Bamberg, Grafensteinstr. 36

 ∙ Helga Maria Rehwald geb. Schöniger, Bamberg, Marienplatz 13

 ∙ Brigitte Hildegard Wicht geb. Trager, Bamberg, Heinrichsdamm 45 a

 ∙ Gottfried Rutkowsky, Bamberg, Dunantstr. 23

 ∙ Rosmarie Elisabeth Gabriele Arnold geb. Trunk, Bamberg, Steinweg 12

 ∙ Lieselotte Schuberth geb. Bogensperger, Bamberg, Michael-Rümmer-Str. 20

 ∙ Hermann Bruno Richard Maria Madlener, Bamberg, Lobenhofferstraße 6

 ∙ Helmtrud Kunigunda Cummings geb. Krappmann, Bamberg, Lichtenhaidestr. 9

 ∙ Irene Annelie Klerner geb. Elting, Bamberg, Volkfeldstraße 5

 ∙ Willi Georg Förster, Bamberg, Theresienstr. 8

 ∙ Viktor Gomer, Bamberg, Pödeldorfer Straße 170

FAMILIENNACHRICHTEN

Wichtige Telefonnummern
der Stadt Bamberg
Vermittlung 87-0

Infothek
(allgemeineAuskünfte) 87-0

Bürgeranfragen  
  und Beschwerden 87-1138

Fax 87-1964
E-Mail stadtverwaltung@stadt.bamberg.de
Internet www.stadt.bamberg.de

Öffnungszeiten
Das Bürgerrathaus an ZOB, das Rathaus Maxplatz, die 
Zulassungsstelle in der Moosstraße sowie das Baureferat in 
der Unteren Sandstraße sind auch in der Corona-Pandemie 
grundsätzlich für den Publikumsverkehr geöffnet.  
Zwingend erforderlich sind aber eine vorherige Termin-
vereinbarung sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 

Das Rathaus am Maxplatz kann nur durch den Seiten-
eingang in der Fleischstraße betreten werden (nur mit 
Termin, außer für Abholung von Gelben Säcken, Windel-
säcken und Rathaus Journal direkt an der Pforte). 

Weitere Hinweise unter www.stadt.bamberg.de.

An zei ge

mailto:pres-se-@stadt.bam-berg.de
mailto:lw@stadtmarketing-bamberg.de
mailto:stadtverwaltung@stadt.bamberg.de
http://www.stadt.bamberg.de
http://www.stadt.bamberg.de


Adventszeit im Bamberger Stiftsladen
Hauptwachstraße 9, 96047 Bamberg

Mo.-Sa. 10:00-18:00 Uhr, Tel.: 0951 - 872418

www.stiftsgarten.de

Wechselnde Geschenkangebote

NEU FÜR SIE: 
Wir liefern Ihnen unsere 
Produkte & Geschenkkörbe
im Stadtgebiet kostenfrei
nach Hause!

Individuelle Geschenkkörbe
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